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V E R O R D N U N G

des Gemeinderates der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg

vom 17.04.2026, Zl. 031-0/ÖEK2026

mit der das örtliche Entwicklungskonzept erlassen wird

Auf Grund des § 9 Abs. 1 Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 – K-ROG 2021,                           
LGBl. Nr. 59/2021 idgF, wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich und Inhalt

(1) Diese Verordnung gilt für den gesamten Aufgabenbereich des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes als Grundlage für die planmäßige Gestaltung und Entwicklung des 
Gemeindegebietes der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg. 

(2) Integrierte Bestandteile dieser Verordnung bilden die 
- in Anlage 1 gelisteten textlichen Ausführungen über die Ziele und Maßnahmen;
- in Anlage 2 grafisch dargestellte Funktionale Gliederung über das hierarchisch geordnete 

Siedlungssystem;
- in Anlage 3 grafisch dargestellten Festlegungen der Entwicklungsziele im eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde sowie über die sonstigen Ersichtlichmachungen und 
Festlegungen anderer Planungsträger (Entwicklungsplan im Maßstab 1:10.000).

§ 2
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt in Kraft.

Rennweg am Katschberg, am 17.04.2026

Der Bürgermeister:

Franz Aschbacher



Anlage 1 - Ziele und Maßnahmen

Als Ziele und Maßnahmen der örtlichen Raumplanung werden im örtlichen Entwicklungskonzept 2026 der 
Marktgemeinde Rennweg am Katschberg festgelegt:

Leitziel:  Rennweg als attraktive Wohngemeinde und überregionaler Tourismusstandort

� Nutzung der Standortqualitäten (Verkehrsanbindung, Versorgungsstruktur, Naturraum) zur 
Schaffung von bedarfsgerechtem, zentrumsnahem Wohnraum in den Siedlungsschwerpunkten

� Weiterentwicklung der Katschberghöhe als überregional bedeutende Tourismusdestination in der 
Winter- und Sommersaison

Sachbezogene Ziele und Maßnahmen:

Natur und Umwelt: Schutz der naturräumlichen Ressourcen und der freien Landschaft

� Klare Abgrenzung der Siedlungsgebiete
� Freihalten wichtiger Grünverbindungen und hochwertiger Böden
� Vermeidung störender Elemente im Landschaftsbild
� Besonders sorgsamer Umgang mit den naturschutzrechtlich geschützten Gebieten und den alpinen 

Landschaftsräumen im Allgemeinen
� Weitgehender Erhalt des natürlichen Flusslaufes der Lieser samt ihren Uferbereichen
� Schutz der Almgebiete vor baulicher Überformung durch entsprechend restriktive Bestimmungen 

im Generellen Bebauungsplan
� Erhalt kulturlandschaftlich wertvoller Elemente (z.B. Flurgehölze)
� Wahrung der natürlichen Schutzfunktion von Wäldern in Steilhangbereichen
� Umfassender Schutz des naturnahen Charakters des Pöllatales
� Beschränkung der baulichen Entwicklung in den kleineren Ortschaften außerhalb der 

Siedlungsschwerpunkte auf den örtlichen/familiären Bedarf

Siedlungsraum: Schaffung kompakter Siedlungsstrukturen mit bedarfsgerechten Wohnformen 

� Konzentration der Siedlungstätigkeit auf die festgelegten Siedlungsschwerpunkte 
� Innenentwicklung vor Außenentwicklung: Primäre Nutzung der innerörtlichen Potenzialflächen für 

die Siedlungsentwicklung (z.B. in St. Peter)
� Sicherstellung einer geordneten Erschließung und Bebauung von größeren Potenzialflächen durch 

Bebauungskonzepte oder Teilbebauungspläne
� Festlegung von Aufschließungsgebieten bei größeren Baulandreserven mit mangelnder 

Erschließung
� Prüfen der Baulandeignung in roten Gefahrenzonen, ggf. Rückwidmung 
� Vermeidung von Baulandausweisungen in Hangwasserabflussgassen
� Forcierung kompakter und flächensparender Siedlungsformen (z.B. Geschoßwohnbauten, 

Reihenhäuser), insbesondere im Hauptort und in St. Peter
� Bereitstellung leistbaren Wohnraums für junge Menschen (Mietwohnungen) und alternativer 

Wohnformen für ältere Gemeindebürger (z.B. Betreubares Wohnen)
� Behutsamer Umgang mit Streusiedlungsgebieten – bauliche Entwicklung nur für den örtlichen/

familiären Bedarf, Erhalt der bergbäuerlichen Kulturlandschaft 
� Vermeidung weiterer Freizeitwohnsitze 

Zentralörtliche Einrichtungen: Erhalt der zentralörtlichen Ausstattung des Hauptortes

� Langfristige Absicherung des Schulstandortes Rennweg (Elementar- und Sekundarstufe)
� Unterstützung des einzig verbliebenen Lebensmittelmarktes im Hauptort 
� Erhalt der öffentlichen Einrichtungen (z.B. Polizei, Schulen) als wichtige Arbeitgeber in der 

Gemeinde
� Errichtung eines Tourismuszentrums im Talbereich
� Ergänzung des Nahversorgungsangebotes in bisher fehlenden Branchen (z.B. Fleischerei, Tankstelle, 

Trafik)
� Stärkung der Gastronomiebetriebe als Frequenzbringer in den Ortskernen
� Ausbau der Gesundheitsversorgung (z.B. Betreubares Wohnen) 



Tourismus: Weiterentwicklung der Top-Tourismusdestination Katschberg

� Umsetzung der Ziele des Masterplans Katschberghöhe 2022
� Ausbau und Qualitätsverbesserung des Gästebettenangebotes (4/5-Stern-Segment)
� Weiterentwicklung des Katschberges zu einer Ganzjahresdestination, Verbesserung des Angebotes 

in der Zwischensaison (Frühjahr und Herbst)
� Forcierung der Innenentwicklung durch Bestandssanierung, bauliche Verdichtung im Zentrum und 

Nutzung vorhandener Baulandreserven
� Siedlungserweiterungen nur innerhalb der im ÖEK vorgesehenen Potenzialflächen und 

ausschließlich für gewerblich-touristische Nutzungen
� Modernisierung und Ergänzung der Skigebietsinfrastruktur (z.B. Enzianbahn)
� Schutz und Erhalt von Natur- und Kulturlandschaften außerhalb der touristischen Kernbereiche und 

Schipisten 
� Ausbau des Alternativangebotes im Winter (z.B. Langlaufloipe, Eislaufplatz, Tubingbahn, Funpark, 

Schitouren)
� Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

Wirtschaft: Ausbau und Diversifizierung des Arbeitsplatzangebotes in der Gemeinde 

� Flächensicherung für die Ansiedelung von ortsverträglichen Gewerbebetrieben im Bereich des 
gewerblichen Eignungsstandortes an der Autobahnabfahrt

� Nutzung leerstehender Geschäftsflächen in den Ortskernen (z.B. für Büros oder 
Dienstleistungsunternehmen) 

� Ausbau des Arbeitsplatzangebotes in Zukunftsbranchen (z.B. Energiesektor) sowie in 
höherqualifizierten Berufen (z.B. Handwerksberufe)

� Forcierung von Ganzjahresarbeitsplätzen im Tourismus
� Stärkung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

Energie: Ausbau der erneuerbaren Strom- und Wärmeversorgung

� Prüfung der Standorteignung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Einzelfall auf Basis der 
Kärntner Photovoltaikanlagen-Verordnung unter besonderer Berücksichtigung der 
Schutzwürdigkeit des Orts- und Landschaftsbildes und der Bodenwertigkeit, schwerpunktmäßig 
Nutzung von vorbelasteten Freiflächen und Dachflächen

� Ausbau des bestehenden Fernwärmenetzes, speziell im Hauptsiedlungsbereich der Gemeinde
� Ersatz von Öl- und Gasheizungen in Streusiedlungsbereichen durch dezentrale erneuerbare 

Wärmeträger (z.B. Pellets, Solar, Wärmepumpe)
� Errichtung von regionalen Kleinwasserkraftwerken
� Erlangung einer weitgehenden Energieautonomie 
� Reduktion des Energiebedarfs durch Sanierung von Bestandsgebäuden

Mobilität: Rennweg als Ort der kurzen Wege

� Forcierung des Fuß- und Radverkehrs im kompakten Hauptsiedlungsbereich der Marktgemeinde 
(bauliche Maßnahmen, Markierung, Beschilderung)

� Erhalt der hohen Frequenz der Buslinie 5132, welche die öffentliche Anbindung an die umliegenden 
Zentren sicherstellt

� Umgestaltung der Ortsdurchfahrt von Rennweg, Schaffung eines Ortsraumes mit hoher 
Aufenthaltsqualität

� Anstreben einer fußläufigen Erreichbarkeit zentralörtlicher Einrichtungen durch kompakte 
Siedlungsentwicklung im Hauptort

� Verbesserung der Anbindung der Streusiedlungsgebiete durch Einführung eines Mikro-ÖV-Systems 
sowie Beibehaltung des Schulbusverkehrs

� Beibehaltung des allgemeinen Fahrverbotes im Pöllatal und der elektrisch betriebenen Tschu-Tschu-
Bahn als ökologischen Zubringer 

� Ergänzung des Mountainbike-Streckennetzes durch Ausweisung weiterer offizieller Routen entlang 
bestehender Forst- und Almwege

� Förderung von Fahrgemeinschaften, insbesondere bei Berufspendlern (z.B. Schaffung von 
Pendlerparkplätzen)

� 



Ortsbezogene Ziele und Maßnahmen:

Siedlungsschwerpunkt Rennweg:

� Beibehaltung der kompakten Siedlungsstruktur durch enge Siedlungsgrenzen, welche sich 
überwiegend am Widmungsbestand orientieren 

� Beschränkung der Siedlungstätigkeit westlich der Lieser aufgrund der schattseitigen Hanglage 
sowie aufgrund von Erschließungsdefiziten

� Erstellung von Bebauungskonzepten bzw. Bebauungsplänen zur Sicherstellung einer geordneten 
Verwertung der Baulandreserven und Potenzialflächen im östlichen Siedlungsbereich, Entwicklung 
vom Bestand ausgehend (von innen nach außen) 

� Baulandausweisung im Nahbereich der B99 Katschberg Straße nur unter Berücksichtigung der 
Lärmsituation (vgl. Positionsnummer 1);
ggf. Rücksichtnahme auf Emissionen des Heizwerkes

� Forcierung verdichteter Wohnformen zur Stärkung der Funktion als Hauptort (z.B. Reihenhäuser, 
Geschoßwohnbauten)

� Gestalterische Aufwertung der Ortsdurchfahrt

Ergänzender Siedlungsschwerpunkt St. Georgen:

� Nutzung der Standortgunst als sonnseitiger Wohnstandort in fußläufiger Entfernung zum 
Gemeindehauptort

� Anstreben einer kompakten, organischen Siedlungsstruktur durch Nutzung der vorhandenen 
Baulandreserven und Beschränkung der Außenentwicklung durch enge Siedlungsgrenzen

� Gewährleistung einer geordneten Erschließung und Bebauung der Potenzialflächen nordwestlich 
des Ortskerns durch Erstellung eines Bebauungskonzeptes bzw. Teilbebauungsplanes, Verwertung 
vom Bestand ausgehend in nordwestliche Richtung

� Keine Baulanderweiterung nach Süden aufgrund der Lärmemissionen der vorbeiführenden A 10 
Tauernautobahn

� Freihaltung der Sichtbeziehungen zur Kirche als bauliche Dominante im Ortsbild 

Ergänzender Siedlungsschwerpunkt Krangl:

� Anstreben einer kompakten, organischen Siedlungsstruktur durch Nutzung der vorhandenen 
Baulandreserven und innerörtlichen Potenzialflächen

� Gewährleistung einer geordneten Erschließung und Bebauung der Potenzialflächen durch Erstellung 
von Bebauungskonzepten bzw. Teilbebauungsplänen

� Freihaltung der 20 m breiten Schutzbereiche entlang der querenden 110-kV-
Hochspannungsfreileitung

� Festlegung größerer Baulandreserven als Aufschließungsgebiete zur Sicherstellung einer 
geordneten Erschließung

� Berücksichtigung der Topographie – keine Baulandausweisung in Steilhangbereichen
� Geologische und wasserwirtschaftliche Abklärung der Baulandeignung von Potenzialflächen in 

Hanglage bzw. Hangnähe (vgl. Positionsnummer 9)
� Freihaltung der unmittelbaren Uferbereiche des Kranglerbaches

Siedlungsschwerpunkt St. Peter:

� Anstreben einer kompakten, organischen Siedlungsstruktur durch Nutzung der vorhandenen 
Baulandreserven und innerörtlichen Potenzialflächen

� Beibehaltung der kompakten Siedlungsstruktur durch enge Siedlungsgrenzen, welche sich 
überwiegend am Widmungsbestand orientieren 

� Forcierung der Innenentwicklung durch Verwertung der zentral gelegenen Potenzialfläche im 
Rahmen eines Baulandmodells unter Berücksichtigung verdichteter Wohnformen (z.B. Reihenhäuser, 
sozialer Wohnbau) 

� Erstellung eines Bebauungsplanes für das Aufschließungsgebiet im nördlichen Siedlungsbereich 
(bei entsprechendem Bedarf)

� Geologische und wasserwirtschaftliche Abklärung der Baulandeignung von Potenzialflächen in 
Hanglage bzw. Hangnähe (vgl. Positionsnummer 9)

� Freihaltung der Sichtbeziehungen zur Pfarrkirche als bauliche Dominante im Ortsbild
� Erhalt der beiden Gasthäuser im Ortskern als zentralörtliche Einrichtungen
� Freihaltung der unmittelbaren Uferbereiche des Wolfsbaches 



Siedlungsschwerpunkt Gries:

� Beibehaltung der kompakten Siedlungsstruktur durch enge Siedlungsgrenzen, welche sich 
überwiegend am Widmungsbestand orientieren, keine weitere bandförmige Entwicklung

� Sicherstellung einer geordneten Erschließung und Bebauung der Potenzialfläche im nordwestlichen 
Siedlungsbereich durch Erstellung eines Bebauungskonzeptes bzw. Teilbebauungsplanes, 
Verwertung vom Bestand ausgehend in westliche Richtung

� Beiziehung der WLV bei Baulandausweisungen in gelben Wildbach- bzw. Lawinengefahrenzonen 
(vgl. Positionsnummer 3)

� Freihaltung der unmittelbaren Uferbereiche des Lieserflusses
� Festlegung eines kleinräumigen Erweiterungspotenzials für den bestehenden Campingplatzbetrieb - 

geologische und wasserwirtschaftliche Abklärung erforderlich (vgl. Positionsnummer 11)

Gewerbegebiet St. Georgen (bedingte Entwicklungsfähigkeit gewerbliche Funktion):

� Verwertung der bestehenden Baulandflächen durch Ansiedelung von möglichst 
arbeitsplatzintensiven Gewerbebetrieben 

� Vermeidung von Nutzungskonflikten mit umliegenden Wohnobjekten und Hofstellen durch Ein-
haltung entsprechender Immissionsschutzabstände bzw. Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen

� Bedachtnahme auf das äußere Erscheinungsbild der Gewerbeflächen (hohe Einsehbarkeit) 
� Eine gewerbliche Nutzung der Flächen östlich der B 99 Katschberg Straße ist nur nach 

überwiegender Verwertung der Gewerbepotenziale westlich der B 99 sowie bei Ausschluss von 
Nutzungskonflikten mit der bestehenden Hofstelle möglich (vgl. Positionsnummer 7).   

� Wasserschutzrechtliche Abklärung der Baulandeignung östlich der B 99 aufgrund der 
Oberflächenwassersituation (vgl. Positionsnummer 8).

Katschberghöhe (Vorrangstandort gewerbliche Tourismusfunktion):

� Forcierung der Innenentwicklung durch Bestandssanierung, bauliche Verdichtung im Zentrum und 
Nutzung vorhandener Baulandreserven

� Begrenzung der Siedlungsentwicklung im Osten und Westen am Widmungsbestand aufgrund der 
naturräumlichen Gegebenheiten (Waldrand- bzw. Hangbereiche)

� Kapazitätserweiterung des Skigebietes durch die Errichtung einer neuen Seilbahn („Enzianbahn“) 
samt Verlängerung der Tschaneckabfahrt im südlichen Bereich der Katschberghöhe sowie einer 
neuen Verbindungsbahn über die B 99 Katschberg Straße zur Entlastung der Skiwege und der 
Skibrücke als Nadelöhre im zentralen Ortsbereich 

� Festlegung eines touristischen Erweiterungspotenzials im Bereich der Talstationen der geplanten 
Liftanlagen im südlichen Bereich der Katschberghöhe

� Baulanderweiterung auf diesen Potenzialflächen nur in Abstimmung mit der Forst- und 
Naturschutzbehörde

� Bebauungsabfolge auf den Potenzialflächen von Nord nach Süd
� Sicherstellung einer zweckmäßigen Erschließung sowie einer orts- und landschaftsbildverträglichen 

Bebauung auf den Erweiterungsflächen unter Berücksichtigung der naturräumlichen Situation durch 
die Erstellung von Teilbebauungsplänen (vgl. Plansymbol „BK/BP)

� Verwertung der Potenzialflächen ausschließlich für gewerblich-touristische Zwecke, keine 
Freizeitwohnsitze

� Vermeidung von Nutzungskonflikten mit dem bestehenden Bioheizwerk
� Vorsehen einer Fußwegverbindung zwischen den Potenzialflächen und dem zentralen 

Siedlungsbereich der Katschberghöhe 
� Sicherstellung eines 10 m breiten Freihaltebereiches beiderseits der Lifttrasse der Aineckbahn (keine 

Baulandeignung, vgl. Positionsnummer 10)
� Aufwertung des zentralen Siedlungsbereiches auf der Katschberghöhe durch ortsgestalterische 

Maßnahmen (vgl. Plansymbol „OZ“)

Sonstige Siedlungsgebiete und Streusiedlungsbereiche

� Anstreben einer kompakten Siedlungsentwicklung durch Forcierung der Innenentwicklung: 
Verwertung bestehender Baulandreserven und Nutzung innerörtlicher Verdichtungspotenziale

� Neuwidmung von Bauland nur zur Abrundung bestehender Siedlungskörper oder in Form einer 
flächengleichen Baulandverlagerung

� Erfassung von punktuellen Wohngebäuden als Siedlungssplitter in freier Landschaft (keine 
maßgebliche Baulandmehrung, nur Qualitätsverbesserungen des Bestandes)

� Schutz der landwirtschaftlichen Streusiedlungsbereiche vor baulicher Überformung



Anlage 2 - Funktionale Gliederung
[siehe Planmappe, Plandarstellung Funktionale Gliederung]

Vorrangstandort – Hauptort/Zentrum mit zentralörtlicher Funktion
• Gemeindehauptort Rennweg

Vorrangstandort – Ortschaft mit Entwicklungsfähigkeit (dörfliche Mischfunktion)
• St. Peter

Bedingte Entwicklungsfähigkeit – Dörfliche Mischfunktion 
• St. Georgen
• Gries
• Oberdorf
• Krangl

Vorrangstandort - Gewerbliche Tourismusfunktion 
• Katschberghöhe

Bedingte Entwicklungsfähigkeit - Gewerbliche Funktion
• Gewerbegebiet St. Georgen



Anlage 3 - Entwicklungsplan
[siehe Planmappe, Plandarstellungen Entwicklungsplan]
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1 Vorwort

Anlass

Das vorliegende neue örtliche Entwicklungs-
konzept (kurz ÖEK) der Marktgemeinde Renn-
weg am Katschberg ersetzt das letztgültige 
Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2012. In den 
vergangenen 14 Jahren haben sich die 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Rahmenbedingungen maßgeblich geändert, 
sodass eine grundlegende Überarbeitung 
erforderlich war. Darüber gibt es mit dem neuen 
Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 (K-ROG 
2021) auch neue rechtlichen Vorgaben für ört-
liche Entwicklungskonzepte. Durch die gestie-
genen Anforderungen kommt die anvisierte 
Überarbeitung einer Neufassung des ÖEKs 
gleich. Im Lichte eines verstärkten und um-
fassenden Raumplanungsbewusstseins soll mit 
dem vorliegenden Dokument der Handlungs-
rahmen für die örtliche Raumplanung in den 
nächsten zehn Jahren abgesteckt werden. 

Aufgabe und Inhalt

Das ÖEK bildet die fachliche Grundlage für die 
planmäßige Gestaltung und Entwicklung des Ge-
meindegebietes. Ausgehend von den wirt-
schaftlichen, sozialen, ökologischen sowie kul-
turellen Gegebenheiten in der Gemeinde gilt es 
nunmehr Ziele der örtlichen Raumplanung und 
die zu ihrer Erreichung erforderlichen Maß-
nahmen für einen Planungszeitraum von zehn 
Jahren festzulegen. Dieses Konzept ist gleicher-
maßen ein strategisches Entwicklungspro-
gramm für die Gemeinde als auch die fachliche 
Grundlage für die Erlassung des Flächenwid-
mungsplanes und weiterer Planungen auf nach-
folgenden Ebenen der örtlichen Raumplanung, 
wie zum Beispiel der Bebauungsplanung.
Einen Hauptinhalt des neuen ÖEK bildet die 
Festlegung von Siedlungsschwerpunkten, wel-
che für die zukünftige Siedlungsentwicklung vor.
rangig in Betracht kommen. Außerhalb von 
Siedlungsschwerpunkten soll es nur mehr klein.
räumige Abrundungen im Bestand geben.

Aufbau des ÖEKs

Das ÖEK gliedert sich in eine Bestandsaufnahme 
mit Analyse, in welcher die städtebaulichen, 
wirtschaftlichen, sozialen, naturräumlichen sowie 
verkehrlichen Gegebenheiten erhoben werden. 
Auf Basis dieser Analyse werden Ziele und 
Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung der 
Gemeinde formuliert. Diese werden durch die   
funktionale Gliederung sowie die Festlegung von 
Siedlungsschwerpunkten räumlich präzisiert. In 
einem Entwicklungsplan werden die Ziel-
setzungen schließlich exakt verortet. 

Fachkonzepte (Module)

Gemäß der Förderungsrichtlinie für Örtliche 
Entwicklungskonzepte des Amtes der Kärntner 
Landesregierung (ÖEK-F2023) ist die Förderung 
des ÖEKs an die Erarbeitung von Fachkonzepten 
(Modulen) gekoppelt. Verpflichtend umzusetzen 
ist dabei das Modul „Energieraumplanung und 
Klimaschutz“. Zusätzlich muss die Gemeinde 
mindestens ein weiteres aus insgesamt vier 
möglichen Modulen auswählen. Zur Verfügung 
stehen die Module „Baulandmobilisierung und 
Leerstandsaktivierung“, „Stärkung von Stadt- 
und Ortskernen - Ortskernbelebung“, „Freiraum- 
und Landschaft - Schutz und Entwicklung“ sowie 
„Interkommunales Entwicklungskonzept“. Die 
Marktgemeinde Rennweg am Katschberg hat 
sich für die beiden Module „Bauland-
mobilisierung und Leerstandsaktivierung“ sowie 
„Stärkung von Stadt- und Ortskernen - Ortskern-
belebung“ entschieden. 

Umweltbericht

Ergänzend zum ÖEK wird gemäß Kärntner 
Umweltplanungsgesetz 2004 ein Umweltbericht 
erstellt, der die Auswirkungen des neuen ÖEKs 
auf den Umwelt-Ist-Zustand ermittelt und falls 
erforderlich, Maßnahmen vorschlägt, die die 
erheblichen Umweltauswirkungen verhindern, 
verringern oder möglichst ausgleichen können.  
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Begrenzung des Gemeindegebietes, Blickrichtung Westen (Quelle: Google Maps)

Planungsprozess
Im Sommer 2023 wurde in einem ersten Schritt 
die Bestandsaufnahme durchgeführt. Diese 
umfasste zunächst eine flächendeckende Be-
fahrung des Gemeindegebietes. Neben den na-
turräumlichen Situationen wurden der Gebäude-
bestand und die tatsächliche Nutzung der 
Grundstücke erfasst. In einem zweiten Schritt 
wurden die statistischen Gemeindekennzahlen 
und die raumbedeutsamen Planungen anderer 
Zuständigkeitsbereiche erhoben und analysiert. 
Darauf aufbauend wurden gemeinsam mit Ver-
tretern der Marktgemeinde die Ziele und Maß-
nahmen für die zukünftige Entwicklung erar-
beitet und die funktionale Gliederung sowie die 
Siedlungsschwerpunkte festgelegt. Der Erstent-
wurf des Entwicklungsplans wurde im Frühjahr 
2024 erstmals im Bauausschuss vorgestellt und 
inhaltlich geschärft. In den Folgemonaten 
wurden auch die ÖEK-Module sowie der 
Umweltbericht erarbeitet. 

Im Juli 2025 erfolgten schließlich Abstimmungs-
gespräche mit Vertretern der Aufsichtsbehörde 
(AKL, Abt. 7, UAbt. Fachliche Raumordnung) und 
der sonstigen Fachstellen des Landes (AKL, Abt. 
8, UAbt. SUP, UAbt. Geologie und Gewässer-
management sowie UAbt. Naturschutz und 
Nationalparkrecht, AKL, Abt. 10 Land- und Forst-
wirtschaft, AKL, Abt. 12 Schutzwasserwirtschaft). 
Anschließend erfolgte im November 2025 die 
Fachliche Abnahme seitens der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (AKL, Abt. 7). Die Kund-
machung des ÖEKs erfolgte über einen Zeitraum 
von vier Wochen im Dezember 2025/Jänner 
2026.

Fachliche Entscheidungsgrundlage

Die Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
erhält mit der vorliegenden Arbeit ein örtliches 
Entwicklungskonzept der neuesten Generation 
und damit eine wesentliche Entscheidungs-
grundlage für alle nachfolgenden raumrele-
vanten Planungen und Gestaltungsfragen in der 
Gemeinde.
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2 Bestandsaufnahme

Marktgemeinde Rennweg am Katschberg
Die Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
liegt im oberen Liesertal an der Landesgrenze zu 
Salzburg, eingebettet zwischen den Hohen 
Tauern im Westen und den Gurktaler Alpen im 
Osten. Großräumig ist die Gemeinde dem 
strukturschwachen, ländlichen Raum Ober-
kärntens zuzuordnen, auch wenn mit der A 10 
Tauernautobahn eine hochrangige Anbindung 
an den Kärntner Zentralraum besteht. Als 
wirtschaftlicher Schwerpunkt der Markt-
gemeinde ist der Tourismus im Zusammenhang 
mit dem überregional bedeutenden Skigebiet 
Katschberg zu bezeichnen. 

Entsprechend der geographischen Randlage 
verzeichnet die Gemeinde seit Jahrzehnten eine 
deutlich abnehmende Bevölkerungszahl. 
Dennoch verfügt die Marktgemeinde über eine 
solide zentralörtliche Ausstattung. Dazu zählen 
einerseits die öffentlichen Einrichtungen wie 
Kindergarten, Volksschule, Mittelschule und 
Polizeiinspektion und andererseits die Ver-
sorgungseinrichtungen mit Gütern und Dienst-
leistungen des täglichen Bedarfs (z.B. Nah-
versorger, Banken, Gastronomie). 

Der Hauptsiedlungsbereich der Marktgemeinde 
erstreckt sich über den Talboden des oberen 
Liesertales, welches sich auf das Katschtal und 
das Pöllatal aufteilt. Hier befinden sich innerhalb 
weniger Kilometer sämtliche größeren 
Ortschaften (Rennweg, St. Peter, Gries, Oberdorf, 
St. Georgen) der Marktgemeinde. An den 
Talflanken des Liesertales finden sich 
Streusiedlungsbereiche aus Bergbauernhöfen 
und kleineren Siedlungsansätzen. Auf der 
Katschberghöhe hat sich rund um die 
Skiliftanlagen ein namhaftes Tourismusgebiet 
aus großen Hotel- und Apartmentkomplexen 
und zahlreichen Ferienhäusern entwickelt. 

Insgesamt stellt die Marktgemeinde Rennweg 
einerseits einen Wohnstandort mit hoher 
Lebensqualität und passabler Infrastruktur und 
andererseits einen bedeutenden Tourismus-
standort dar, wenngleich diese beiden 
Funktionen räumlich scharf getrennt sind und 
der Talbereich vom Tourismus bisher kaum 
profitiert hat. 

Gemeindesteckbrief
Marktgemeinde Rennweg am Katschberg

Bezirk Spittal an der Drau
Gemeindekennzahl 20632
Fläche 120,8 km²

Einwohner (2023) 1.705
Bevölkerungsdichte (2023) 14 EW/km2

Bevölkerungsentwicklung (2001-2023) -16%

Haushalte (2020) 750

Durchschnittl. Haushaltsgröße (2020) 2,3 Personen/Haushalt

Nebenwohnsitze (2023) 859

Arbeitsplätze (2020) 541

Arbeitsplatzentwicklung (2001-2020) +41%

Einpendler (2020) 222

Auspendler (2020) 498

Nächtigungen (Tourismusjahr 2022/23) 428.245
Höchster Punkt Malteiner Sonnblick, 3.030 m. ü. A.
Niedrigster Punkt Lieser im Bereich Ried, 1.066 m. ü. A.

2.1.      Gemeindeprofil
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Allgemein
Die Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
liegt im Nordwesten Kärntens, im Bezirk Spittal 
an der Drau, an der Grenze zum Salzburger 
Lungau. Großräumig ist die Gemeinde dem 
strukturschwachen, ländlichen Raum Oberkärn-
tens zuzuordnen. Das Gemeindegebiet erstreckt 
sich über eine Gesamtkatasterfläche von                      
ca. 120,8 km², davon stehen lediglich 10,7 km² 
bzw. 8,9% als Dauersiedlungsraum zur Verfü-
gung. Bei den restlichen Flächen handelt es sich 
um Waldflächen und alpines Ödland. 

Naturräumlich ist das Gemeindegebiet im 
Westen den Hohen Tauern und im Osten den 
Gurktaler Alpen zuzuordnen. Das gesamte 
Gemeindegebiet liegt über 1.000 m Seehöhe 
und damit in der montanen Höhenstufe. Die 
höchste Erhebung stellt der Malteiner Sonnblick 
mit 3.030 m dar.  Der Hauptsiedlungsbereich 
erstreckt sich über das obere Liesertal, 
bestehend aus dem Katschtal und dem Pöllatal, 
welches bis zum Ursprung der Lieser reicht. 

Nachbargemeinden

� Gemeinde Krems in Kärnten im Süden
� Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten im Süden
� Gemeinde Malta im Südwesten
� Gemeinde Muhr (Land Salzburg) im Norden 
� Marktgemeinde St. Michael im Lungau (Land 

Salzburg) im Norden
� Gemeinde St. Margarethen im Lungau (Land 

Salzburg) im Nordosten
� Gemeinde Thomatal (Land Salzburg) im 

Osten

HE

I ta l ien

Slowenien

Steiermark
Salzburg

Ostt i rol

VK

WO

SV

FE

K

KL

VL

SP

VI

Gmünd 
i. K.

Malta

Rennweg am 
Katschberg

Salzburg

Krems in 
Kärnten

Übersicht Lage im Raum (Quelle: Geländekarte, Realraum: KAGIS)

2.2.      Lage im Raum
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Erreichbarkeit umliegender Zentren

Trotz der geographischen Randlage ist die 
Marktgemeinde über die A 10 Tauernautobahn 
und die Autobahnanschlussstelle Rennweg gut 
an den Kärntner Zentralraum sowie durch den 
Katschbergtunnel auch an den Salzburger 
Lungau angebunden. Die Erschließung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt durch die 
Regionalbuslinie 5132 (Spittal/Drau – Oberdorf). 
Die nächstgelegene Bahnhaltestelle befindet 
sich mit dem Bahnhof Spittal-Millstätter See in 
beträchtlicher Entfernung. Ausgehend vom 
Gemeindehauptort Rennweg ergeben sich 
folgende Distanzen und Fahrzeiten in die 
umliegenden Zentren:

Stadt Distanz (MIV) Fahrzeit (MIV) Fahrzeit (ÖV) ÖV-Linie Kurspaare werktags
Gmünd i. K. 20 km 14 min 19 min 5132 18
Spittal/Drau 33 km 24 min 47 min 5132 18
Villach 70 km 48 min - - -
Klagenfurt a. W. 105 km 69 min - - -
St. Michael i. L. 12 km 11 min - - -
Tamsweg 28 km 26 min - - -

Administrative Gliederung

Aus administrativer Sicht gliedert sich das 
Gemeindegebiet der Marktgemeinde Rennweg 
am Katschberg in die drei Katastralgemeinden 
Rennweg (KG-Nr. 73011), St. Peter (KG-Nr. 73015) 
und Oberdorf (KG-Nr. 73017). Innerhalb des 
Gemeindegebiets bestehen insgesamt 25 
Ortschaften. Eine vollständige Auflistung der 
Ortschaften samt Einwohnerzahl ist dem Kapitel 
2.5 zu entnehmen. 

Distanzen und Fahrzeiten in umliegende Zentren (Quelle: Google Maps)

Katastralgemeinden (Quelle: RPK ZT-GmbH)

KG Oberdorf
(73017)

KG St. Peter
(73015)

KG Rennweg 
(73011)
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Überörtliche Entwicklungsprogramme
Die Bestimmungen im neuen Kärntner 
Raumordnungsgesetz 2021 sehen die Erstellung 
überörtlicher Entwicklungsprogramme für die 
Gesamtgestaltung des Landesgebietes oder 
einzelner Landesteile vor. Damit soll gewähr-
leistet werden, dass Planungen der Gemeinden, 
insbesondere jene der örtlichen Raumplanung, 
mit den Gegebenheiten der Natur und der 
voraussichtlichen Entwicklung im überörtlichen 
Planungsraum gegenseitig in Einklang gebracht 
werden. 
Ein verordnetes Landesentwicklungsprogramm 
für das gesamte Landesgebiet von Kärnten 
besteht nicht. Dennoch existieren unterschied-
liche Dokumente, die als Entscheidungsgrund-
lage für überörtliche Belange herangezogen 
werden. 

Regionale Entwicklungsprogramme
Die Regionalen Entwicklungsprogramme wur-
den bereits in den 1970er und 1980er Jahren für 
bestimmte Teilräume des Landes Kärnten 
verordnet, wie jenes für den Kärntner Zentral-
raum (LGBl. Nr. 39/1977), Raum Villach (LGBl. Nr. 
40/1977), Mirnock-Verditz (LGBl. Nr. 2/1978) 
oder Weißensee (LGBl. Nr. 59/1987). Für den 
Bereich des Liesertales existiert kein regionales 
Entwicklungsprogramm. Aufgrund der veral-
teten Datengrundlagen und der sich zwischen-
zeitlich maßgeblich geänderten Rahmenbedin-
gungen, insbesondere auf institutioneller Ebene 
(Stichwort EU), sind diese Programme auch nur 
mehr bedingt anwendbar.

Sachgebietsprogramme
Sachgebietsprogramme werden zur Regelung 
von raumbezogenen Sachgebieten erlassen, die 
das gesamte Landesgebiet betreffen. Derartige 
Verordnungen der Landesregierung entfalten 
bindende Wirkung für die örtliche Raumplanung 
und sind daher auch im Rahmen dieses ÖEKs zu 
berücksichtigen. 
Aktuelle Sachgebietsprogramme des Landes 
Kärnten sind die Photovoltaikanlagen-Veror-
dnung (LGBl. Nr. 58/2024), die Windkraft-
standorträume-Verordnung (LGBl. Nr. 46/2016) 
und die Industriestandorträume-Verordnung 
(LGBl. Nr. 49/1996). 
Das Entwicklungsprogramm Versorgungs-
infrastruktur (LGBl. Nr. 25/1993) regelte die 
Sonderwidmung von Flächen für Einkaufs-

zentren. Darin wurden im Sinne der Einzel-
handelszentralität Ober-, Mittel- und Unter-
zentren festgelegt. Behelfsweise galt diese 
Verordnung als Grundlage für das Zentrale-Orte-
System des Landes. Mit dem neuen Kärntner 
Raumordnungsgesetz 2021 ist diese Verordnung 
außer Kraft getreten.

2.3.2   Zentrales Orte-System

Aufgrund der unterschiedlichen, teils veralteten 
Arbeitsgrundlagen auf dem Gebiet der über-
örtlichen Raumplanung wird im Folgenden der 
Versuch unternommen, in einem System der 
„Zentralen Orte“ die Grundzüge der anzustre-
benden räumlichen Ordnung und Entwicklung 
für das gesamte Landesgebiet darzustellen. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
lediglich bestehende Strukturen erfasst und 
dargestellt werden. Hierdurch soll kein ver-
bindlicher Planungsanspruch an die Landes-
planung ausgelöst werden.

Zentrenstruktur Kärnten
Zentrale Orte erfüllen bestimmte Funktionen 
innerhalb des Landesgebietes. Durch sie soll die 
Bevölkerung flächenhaft versorgt werden, um 
möglichst gleichwertige Lebensbedingungen 
auf Basis einer stabilen Grundversorgung zu 
sichern. Dabei spielt die Entfernung zum 
nächstliegenden zentralen Ort bzw. dessen 
Erreichbarkeit eine wesentliche Rolle. Ein 
weiterer wichtiger Faktor ist der Verflechtungs-
raum eines zentralen Ortes, also der Bereich, der 
versorgt werden kann oder versorgt werden soll. 
Das Modell entspricht dem Gravitationsprinzip, 
d. h. je größer die Zentralörtlichkeit (Masse), 
desto größer seine Anziehung.
Wie bereits erwähnt ist die Versorgung des 
flächenhaften Raumes ein wesentliches Ziel. 
Dabei können bestimmte Orte als „Zentral“ 
eingestuft werden, wenn sie über einen großen 
Verflechtungsraum verfügen, obwohl sie für sich 
allein die Zentralitätskriterien nicht erfüllen. Dies 
ist etwa bei lagegünstigen Orten in peripheren 
Talschaften der Fall. So ist beispielsweise 
festzustellen, dass das Gurktal oder das Obere 
Drautal über keinen eindeutigen zentralen Ort 
verfügen. Andererseits können größere gut 
ausgestattete Orte als „Nicht-Zentral“ gelten, 
wenn sie durch einen dominierenden 
benachbarten Ort mitversorgt werden, wie 
typischerweise bei Vororten mit stark 
ausgeprägten Stadt-Umland-Beziehungen.

2.3.1.   Überörtliche Raumordnungsprogramme

2.3.      Überörtliche Planungsvorgaben
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Oberzentrum

Mittelzentrum
(mit Vollausstattung)
Mittelzentrum
(mit Teilausstattung)

Unterzentrum
Kleinzentrum

Zentralraum
(mit verdichteter Struktur)

Zentralraum
(mit ländlicher Struktur)

ländlicher Raum

ländlicher Raum
(mit Verdichtungstendenzen)

Bezirksgrenzen

Gemeindegrenzen

Zentren- und Raumstruktur Kärnten (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Zentralitätskriterien

Zur Bestimmung der Zentralen Orte werden 
folgende Zentralitätskriterien herangezogen:
- Bevölkerungszahl im Einzugsbereich (ca. 

5 km Radius)
- Größe des Verflechtungsraumes (Anzahl 

der mitversorgten Orte)
- Einzelhandelszentralität (Höhe des Einzel-

handelsumsatzes)
- Arbeitsplatzzentralität (Anzahl der Arbeits-

plätze und Einpendler)
- Ausstattungszentralität (Einrichtungen der 

Grundversorgung, Behörden, Gesundheits- 
und Bildungseinrichtungen, Stationen des 
öffentlichen Verkehrs und kulturelle 
Einrichtungen)

Die zu Grunde gelegten Mindestwerte zur 
Erfüllung des jeweiligen Kriteriums werden 
anhand einer auf die Kärntner Landesstruktur 
angepassten Klassifizierung bestimmt, z. B. 
Verflechtungsraum eines Oberzentrums >50.000 
Einwohner, eines Mittelzentrums  mit 
Vollausstattung >15.000,  eines Mittelzentrums  
ohne Vollausstattung >8.000,  eines Unter-
zentrums >6.000 und eines Kleinzentrums 
>4.000. 

Raumstruktur Kärnten
Ergänzend zur Zentrenstruktur wird den 
Gemeinden eine flächenhafte Raumkategorie 
zugeordnet, die dessen vorherrschenden 
Struktur-Charakter abbildet. 
Dazu wird in die Kategorien Zentralraum mit 
verdichteten, zumeist urbanen Strukturen und 
einem allgemein-ländlichen Raum unter-          
schieden. Gemeinden im räumlichen Übergang, 
die tendenziell zur jeweils anderen Kategorie 
neigen, werden mit einer Doppelfunktion 
versehen (siehe schraffierte Flächen in obiger 
Abbildung).
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Wirtschaftsstruktur Kärnten
Als Grundlage und Verfestigung der zuvor 
dargestellten Zentren- und Raumstruktur wird 
auf Basis aktueller Daten aus der Erwerbsstatistik 
(ab 2020) die Wirtschaftsstruktur analysiert.
Es wird davon ausgegangen, dass Gemeinden 
mit einem Überschuss an Erwerbstätigen am 
Arbeitsort gegenüber jenen am Wohnort eine 
hohe Zentralität ausdrücken oder auch durch 
ihre besonderen Standortqualitäten auffallen. 
Der Überschuss an Arbeitsplätzen ist im 
weitesten Sinn ein Indikator für die wirtschaft-
liche Potenz einer Gemeinde.  Eine hohe 
„Wirtschaftskraft“ wirkt sich zumeist positiv auf 
alle Bereiche der gemeindlichen Entwicklung 
aus. Es ist zu beobachten, dass Gemeinden oder 
Teilräume, die über eine entsprechende wirt-
schaftliche Potenz verfügen, in der Regel eine 
positive Bevölkerungsentwicklung verzeichnen.
Aus der Karte zur Wirtschaftsstruktur spiegelt 
sich einerseits die Zentrenstruktur des Landes 
(Oberzentren, Mittelzentren) wider, andererseits 
lassen sich Bereiche mit hoher Entwicklungs-
dynamik ablesen. 

Produktions- und Wirtschaftsstandorte
Es werden große, arbeitsplatzintensive Pro-
duktionsstandorte und Wirtschaftsstandorte mit 
einer größeren Agglomeration von produ-
zierenden Betrieben gesondert erfasst. Hier-
durch sollen Einzelstandorte markiert werden, 
von denen große Entwicklungsimpulse aus-
gehen oder zu erwarten sind.

Potenzialstandorte
Es handelt sich um Standorte, die aufgrund 
absehbarer Entwicklungen als künftige Wirt-
schaftsstandorte zu sehen sind. Dies betrifft 
beispielsweise Standorte entlang der Koralm-
bahn mit einer signifikanten Verbesserung der 
Erreichbarkeitsverhältnisse und zumutbaren 
Pendlerdistanzen im bisher peripheren Raum. 
Grundlegend sollen sich neue Wirtschafts-
standorte an der Zentrenstruktur orientieren, um 
die zugedachte Versorgungsfunktion zu stärken.

Tourismusstandorte
Für das Tourismussegment werden Gemeinden 
mit besonders hohen Nächtigungszahlen oder 
hoher Tourismusintensität gesondert markiert. 

Anzahl der Arbeitsplätze in der Gemeinde

Arbeitsplatzüberschuss
(Gemeinde als Wirtschaftsstandort)

Arbeitsplatzdefizit
(Gemeinde als Wohnstandort)

Produktionsstandorte
(arbeitsplatzintensiv)
Wirtschaftsstandorte
(hohe Betriebskonzentration)
Potenzialstandorte
Tourismusstandorte
(Nächtigungen >250.000/Jahr)
Tourismusintensität
(hohe Nächtigungszahlen/Einwohner)

Bezirksgrenzen

Gemeindegrenzen

Wirtschaftsstruktur Kärnten (Quelle: RPK ZT-GmbH)
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Entwicklungsräume Kärnten (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Entwicklungsräume Kärnten
Auf Basis der Analyse der Zentren-, Raum- und 
Wirtschaftsstruktur lassen sich Raumeinheiten 
bilden, die sich hinsichtlich ihrer Ausprägungen 
wie Erreichbarkeitsverhältnisse, Bevölkerungs-
entwicklung, Wirtschafts- und Tourismusstruktur 
zusammenfassen lassen. 
Diesen Raumeinheiten kann eine tendenzielle 
Entwicklungsdynamik zugeordnet werden. Von 
den strukturstarken Zentralräumen ausgehend 
hin zu den zentralen bis dezentralen Talschaften. 
Grundsätzlich wird zwischen dynamischen, 
stabilen oder strukturschwachen Raumeinheiten 
unterschieden. Dabei können lokale Unter-
schiede innerhalb der Einheit durchaus auf-
treten.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der 
Kärntner Zentralraum und die beiden großen 
Bezirkshauptstädte Spittal an der Drau und 
Wolfsberg die höchste Entwicklungsdynamiken 
aufweisen. Die Talschaften sind entsprechend 
ihrer Randlagen entweder als strukturschwach 
oder entlang von zentralen Entwicklungsachsen 
tendenziell als stabile Region einzuordnen.  

Marktgemeinde Rennweg am Katschberg im 
regionalen Kontext
In der Landesstruktur von Kärnten ist die 
Marktgemeinde Rennweg am Katschberg nicht 
als zentraler Ort einzustufen, da sie neben einer 
geringen Bevölkerungszahl nur eine Basis-
ausstattung an zentralörtlichen Einrichtungen 
aufweist und über keine regionale Versorgungs-
funktion verfügt. Als nächstgelegenes Unter-
zentrum ist die Stadtgemeinde Gmünd in 
Kärnten anzuführen. Die Bezirkshauptstadt 
Spittal an der Drau bildet das nächstgelegene 
Mittelzentrum mit Vollausstattung und stellt 
demnach sowohl die Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen des längerfristigen Bedarfs als 
auch die Versorgung mit öffentlichen 
Einrichtungen (Schulen, Gesundheitseinrich-
tungen, Behörden) sicher. 
Aus wirtschaftlicher Sicht ist Rennweg als 
bedeutende Tourismusgemeinde mit über 
250.000 Nächtigungen pro Jahr zu klassifizieren. 
Ansonsten liegt eine kleinstrukturierte 
Betriebsstruktur vor, bedeutende Produktions-
standorte sind nicht vorhanden. Entsprechend 
ihrer geringen wirtschaftlichen Dynamik weist 
die Gemeinde ein deutliches Arbeitsplatzdefizit 
und damit einen negativen Pendlersaldo auf 
(mehr Auspendler als Einpendler). 

Bezirksgrenzen

Gemeindegrenzen

Talschaften
(in zentralen stabilen Entwicklungsachsen)

Talschaften
(in dezentralen stabilen Entwicklungsachsen)

Zentralräume
(tendenziell strukturstark)

Talschaften
(in zentralen strukturschwachen Entwicklungsachsen)

Talschaften
(in dezentralen strukturschwachen Entwicklungsachsen)

1

1

2

3

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

11

13

14

15

Zentralraum

Mittleres Lavantal

Raum Spittal

Gailtal

Oberes Drautal

Unteres Drautal

Oberes Mölltal

Unteres Mölltal

Liesertal

16

17

Gegendtal

Oberes Gurktal

Gurktal

Friesacher Feld

Görtschitztal

Unteres Rosental

Oberes Lavanttal

Unteres Lavanttal

4

5
6

7

8
9

12

13

14

15

16

17
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LAG Region Nockberge-Oberkärnten

Auf Ebene der Regionalentwicklung ist die 
Marktgemeinde Rennweg am Katschberg Mit-
glied der LAG Region Nockberge-Oberkärnten, 
welche insgesamt 16 Gemeinden aus den 
Bezirken Spittal an der Drau, Villach Land und 
Feldkirchen umfasst. Im Rahmen einer LAG 
(Lokale Aktionsgruppe) können projektspe-
zifische Förderungen aus dem Leader-Programm 
der Europäischen Union lukriert werden. Grund-
lage für die Förderungen ist die Erarbeitung 
einer Lokalen Entwicklungsstrategie, in welcher 
Aktionsfelder und Entwicklungsbedarfe für die 
Region definiert werden. Die aktuelle Lokale 
Entwicklungsstrategie der LAG Nockberge-
Oberkärnten wurde für die Förderperiode 2023-
2027 erarbeitet. Dabei wurden vier Aktionsfelder 
mit jeweils mehreren Entwicklungsbedarfen 
formuliert:
Aktionsfeld 1: Steigerung der Wertschöpfung

• Wirtschafts- und Standortentwicklung/
gemeinsamer Lebensraum – Stärkung des  
funktionalen Raumes u. der zentralen Orte

• Positionierung im Tourismus als nachhaltige 
Qualitätstourismus – Region

• Stärkung der Land- und Forstwirtschaft
• Stärkung von kleineren und mittleren 

Unternehmen durch Teilhabe an den 
Kooperationsprojekten

• Innovation

Aktionsfeld 2: Festigung oder nachhaltige 
Weiterentwicklung der natürlichen Ressourcen 
und des kulturellen Erbes

• Natur- und Ökosysteme
• Kunst und Kultur
• Bioökonomie
• Kulturschätze erhalten & vermitteln, Kunst 

fördern & vernetzen

Aktionsfeld 3: Stärkung der für das Gemeinwohl 
wichtigen Strukturen und Funktionen

• Daseinsvorsorge
• Regionales Lernen und Beteiligungskultur
• Soziale Innovation

Aktionsfeld 4: Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel

• Energie
• Treibhausgas-/ CO2-Einsparung
• Nachhaltige Mobilität
• Land- und Forstwirtschaft
• Wohnen

Die zur Förderung beantragten Projekte müssen 
einem dieser Aktionsfelder und Entwicklungs-

bedarfe zugeordnet werden. Insgesamt stehen 
für die Förderperiode 2023-2027 ca. 2,1 Mio. € 
an Fördermitteln zu Verfügung. Der Basisförder-
satz liegt bei 40%, bei Erfüllung bestimmter 
Kriterien sind Zuschläge bis hin zu 80% möglich. 
Der verbleibende Anteil muss vom Projektträger 
aus Eigenmitteln finanziert werden. Die Verwal-
tung der LAG erfolgt durch den Regionalverband 
Nockregion mit Geschäftsstelle in Radenthein.  

KEM Lieser- Maltatal

Im Jahr 2012 haben sich die Gemeinden des 
Lieser- und Maltatales (Rennweg am Katschberg, 
Krems in Kärnten, Gmünd in Kärnten, Malta und 
Trebesing) zu einer Klima- und Energiemodell-
region (KEM) zusammengeschlossen. Mit dem 
Programm der Klima- und Energiemodell-
regionen des Klima- und Energiefonds wird das 
Ziel verfolgt, Regionen auf dem Weg in eine 
nachhaltige Energieversorgung und weit-
gehende Unabhängigkeit von fossilen Energie-
trägern zu begleiten. Trägerorganisation der 
KEM ist ebenfalls der Regionalverband 
Nockregion. Nachfolgende Liste bietet einen 
Überblick über die abgeschlossenen und 
laufenden Projekte der KEM Lieser-Maltatal mit 
Beteiligung der Marktgemeinde Rennweg:

• Elektromobilität
• Windrad Atzensberg
• Nahwärmeanlagen
• Öffentliche PV-Anlagen
• Thermische Sanierung
• Projekt „Alles da im Tal“
• E-Bike-Verleih
• Blackout-Schutz für öffentliche Gebäude
• Trinkwasserkraftwerke
• Fahrradabstell- und Ladeanlagen
• Projekt „Cool in die Schul“

KLAR Nockregion

Seit 2021 ist die Marktgemeinde Rennweg auch 
Mitglied der Klimawandelanpassungsregion 
(KLAR-Region) Nockregion, welche sich aus 
insgesamt 16 Oberkärntner Gemeinden zusam-
mensetzt. Bei KLAR handelt es sich ebenfalls um 
ein Förderprogramm des Klima- und Energie-
fonds, welches vorwiegend auf die Förderung 
von Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel abzielt. Die KLAR-Nockregion 
befindet sich zurzeit in der 1. Weiterführungs-
phase, der Schwerpunkt der Tätigkeiten liegt in 
der Öffentlichkeitsarbeit und Bewusststeins-
bildung. Trägerorganisation der KLAR-Region ist 
der Regionalverband Nockregion.

2.3.3   Regionalentwicklung
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Die Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
liegt im oberen Liesertal, zwischen den Hohen 
Tauern im Westen und den Gurktaler Alpen im 
Osten. Die Grenze zwischen beiden Gebirgs-
gruppen bildet die Einsattelung im Bereich der 
Katschberghöhe. Der Talboden des Liesertales, 
welches sich in das Katschtal und das Pöllatal 
gliedert, stellt den Hauptsiedlungsbereich der 
Marktgemeinde dar. Das gesamte Gemeinde-
gebiet liegt über 1.000 m und ist somit der 
montanen Höhenstufe zuzuordnen. Die höchste 
Erhebung bildet der Malteiner Sonnblick mit 
3.030 m Seehöhe. Die Entwässerung des 
Gemeindegebietes erfolgt über diverse Vorfluter 
und Seitenbäche in den Lieserfluss. Nachfolgend 
werden die drei landschaftsräumlichen Einheiten 
der Marktgemeinde näher beschrieben. 

Hohe Tauern 

Das westliche Gemeindegebiet wird von der 
Hochgebirgslandschaft der Hafnergruppe ge-
prägt, welche den östlichsten Ausläufer der 
Hohen Tauern darstellt. Morphologisch domi-

nieren im Gegensatz zu den Gurktaler Alpen 
schroffere Geländeformen. Das Pöllatal unterteilt 
die Hafnergruppe in zwei Gebirgszüge: Der 
nördliche verläuft entlang der Landesgrenze zu 
Salzburg und stellt einen besonders steil 
aufragenden Bergkamm dar. Der südliche 
Gebirgszug der Hafnergruppe bildet die 
Wasserscheide hin zum Maltatal und ist durch 
mehrere Seitengräben stärker gegliedert. Die 
Vegetation besteht unterhalb der Waldgrenze 
fast ausschließlich aus Nadelgehölzen (Fichten-
Lärchenwald), welche von einzelnen Almge-
bieten abgelöst werden. Ab einer Seehöhe von 
ca. 2.000 m liegt eine spärlich bewachsene 
Hochgebirgslandschaft aus alpinen Rasengesell-
schaften, Felswänden, Schotterfluren und ein-
zelnen Gebirgsseen vor. In den höchsten Lagen, 
etwa nordseitig des Malteiner Sonnblicks, finden 
sich kleinräumige Gletscherreste. Am Talboden 
des Pöllatales erstreckt sich ein weitläufiges 
Almgebiet, welches aufgrund seiner land-
schaftlichen Attraktivität ein beliebtes Ausflugs-
ziel darstellt. 

Blick ins innere Pöllatal (Quelle: RPK ZT-GmbH)

2.4.      Natur und Umwelt

2.4.1   Landschaftsräumliche Gliederung
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Talboden der Lieser

Der Talboden der Lieser bildet den Haupt-
siedlungsbereich der Marktgemeinde. Von 
Krems kommend weitet sich das enge Katschtal 
auf Höhe der Ortschaft Rennweg zu einem 
breiteren Talboden mit nur noch mäßig 
ansteigenden Talflanken. Auf Höhe von Gries 
schwenkt das Tal nach Westen und geht in das 
Pöllatal über. Der Talboden wird abseits der 
Siedlungsgebiete und Verkehrsachsen über-
wiegend grünlandwirtschaftlich als Wiesen- und 
Weidefläche genutzt. Auf den Talflanken östlich 
und westlich des Katschtales liegt eine 
bergbäuerliche Kulturlandschaft vor, die von 
mehreren Seitengräben gegliedert wird.  Der 
Lieserfluss selbst folgt seinem natürlichen 
Verlauf und wurde nur geringfügig anthropogen 
beeinträchtigt. Entlang des Flussbettes liegt eine 
fast durchgehende Uferbegleitvegetation vor. 
Insgesamt weist die Lieser einen guten bis sehr 
guten ökologischen Zustand auf.

Gurktaler Alpen

Das östliche Gemeindegebiet umfasst die 
vergleichsweise sanfte Gebirgslandschaft der 
Nockberge bzw. Gurktaler Alpen. Die tiefer 
gelegenen Bereiche sind überwiegend dicht 
bewaldet (Fichtenwald bzw. Fichten-Lärchen-
Wald). Oberhalb der Waldgrenze, ab einer 
Seehöhe von ca. 1.800 m, erstrecken sich 
weitläufige Almflächen, wie etwa im Bereich der 
Laußnitz oder der Atzensberger Alm. Morpho-
logisch liegt eine sanft-wellige, offene Gras-
landschaft vor, Steilhänge und Felsformationen 
sind kaum vorzufinden. Die höchsten Erhe-
bungen bilden das Aineck am Katschberg sowie 
die Schwarzwand mit knapp über 2.200 m 
Seehöhe. Da die Landesgrenze hier nicht exakt 
der Wasserscheide folgt, entwässert der östliche 
Teilbereich dieser Gebirgslandschaft nicht in die 
Lieser, sondern in den Lungau. 

Blick auf das Katschtal von der Ortschaft Aschbach aus 
(Quelle: RPK ZT-GmbH)

Weitläufiges Almgebiet in der Laußnitz (Quelle: RPK ZT-GmbH)
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Schutzgebiete (hellgrüne bzw. gelbe Flächen) und Wildtierkorridore (dunkelgrüne Balken) (Quelle: KAGIS)

Pöllinger bis zur Kochlöffelhütte, mit einer 
Gesamtfläche von ca. 17,5 km², als Landschafts-
schutzgebiet „Äußeres Pöllatal“ festgelegt.  

Naturdenkmäler

Innerhalb des Gemeindegebietes besteht ein 
Naturdenkmal. Dabei handelt es sich um das 
Naturdenkmal „Lärchenhain im Pöllatal“, welches 
ein erhaltenswertes Ensemble aus drei 
freistehenden Lärchen am Talboden des 
Pöllatales umfasst. 

Biotopkartierung

Für das Gemeindegebiet der Marktgemeinde 
Rennweg wurde seitens des Amtes der Kärntner 
Landesregierung bisher keine Biotopkartierung 
erstellt.   

Wildtierkorridore

Die Darstellung der Wildtierkorridore im KAGIS 
ist als grobe Verortung der überregionalen 
Grünverbindungen zu werten, basiert jedoch 
nicht auf umfangreichen naturschutzfachlichen 
Voruntersuchungen. Innerhalb des Gemeinde-
gebietes von Rennweg wurden zwei Wildtier-
korridore festgelegt, welche die großräumigen 
Habitate der Tauern mit den Gurktaler Alpen 
verbinden. Ein Wildtierkorridor quert das 
Katschtal im südlichen Gemeindegebiet auf 
Höhe der Ortschaft Brugg. Der zweite Korridor 
quert die Katschberg Straße zwischen Mühlbach 
und der Katschberghöhe.  

Europaschutzgebiete

Weite Teile der Hafnergruppe sowie das innere 
Pöllatal westlich der Kochlöffelhütte wurden 
durch Verordnung der Kärntner Landesregierung 
vom 15.09.2009 zum Europaschutzgebiet bzw. 
Natura-2000-Gebiet „Inneres Pöllatal“ erklärt. 
Ziel von Europaschutzgebieten ist der Schutz 
seltener Lebewesen und Lebensräume nach der 
FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie 
der Europäischen Union. 

Nationalparks/Naturparks/Biosphärenparks

Innerhalb der Gemeindegrenzen bestehen keine 
National-, Natur- oder Biosphärenparks. Die 
Hafnergruppe im westlichen Gemeindegebiet 
zählt zwar naturräumlich zur Gebirgsgruppe der 
Hohen Tauern, liegt jedoch außerhalb des fest-
gelegten Nationalparkgebietes. Im Osten tan-
giert die Entwicklungszone des Biosphären-
parks Nockberge die Gemeindegrenze.

Naturschutzgebiete

Bereits im Jahr 1973 wurde das innere Pöllatal 
per Verordnung der Kärntner Landesregierung 
als Naturschutzgebiet festgelegt. Mit einer 
Gesamtfläche von rund 32 km² handelt es sich  
um das größte Naturschutzgebiet Kärntens. 

Landschaftsschutzgebiete

Gleichzeitig mit der Verordnung des Natur-
schutzgebietes „Inneres Pöllatal“ wurde das 
äußere Pöllatal, beginnend bei der Hofstelle vlg. 

2.4.2  Naturschutz
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Laut der Statistik des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen sind 4.304 ha bzw. 35,6% 
des Gemeindegebietes mit Wald bedeckt. Dabei 
handelt es sich überwiegend um Fichtenwälder 
und in höheren Lagen um Fichten-Lärchen-
wälder. Im Talbereich liegen vereinzelt Feucht-
gebietswälder mit Grauerlenbeständen vor. 
Das zentrale Planungsinstrument der forstlichen 
Raumplanung ist der Waldentwicklungsplan. 
Dieser definiert für die Waldflächen einer 
Gemeinde die jeweilige Leitfunktion (Schutz-
funktion, Nutzfunktion, Erholungsfunktion oder 
Wohlfahrtsfunktion). Wälder mit Schutzfunktion 
dienen in erster Linie dem Schutz sensibler 
Infrastruktur (Siedlungen, Verkehrswege) vor 
Naturgefahren. Die Nutzfunktion zielt auf die 

wirtschaftliche Nutzung des Waldes als 
Rohstoffquelle ab. Wälder mit Erholungsfunktion 
dienen primär als Freizeit- und Erholungsraum 
für die Bevölkerung. Die Wohlfahrtsfunktion 
umfasst die Reinhaltung der Luft und des 
Wassers sowie die klimatische Wirkung des 
Waldes.    
Der aktuelle Waldentwicklungsplan für den 
Bezirk Spittal an der Drau stammt aus dem Jahr 
2012. Demnach sind die Waldflächen im Ge-
meindegebiet von Rennweg überwiegend der 
Schutzfunktion zugeordnet. Auf den flacher ge-
neigten Hängen des Katschtales wurde als 
Leitfunktion die Nutzfunktion festgelegt. Wälder 
mit Erholungs- oder Wohlfahrtsfunktion sind in 
der Marktgemeinde nicht vorhanden. 

Waldentwicklungsplan (Quelle: www.waldentwicklungsplan.at)
Nutzfunktion
Schutzfunktion
Wohlfahrtsfunktion

2.4.3.   Wald
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Der aktuelle Gefahrenzonenplan der WLV für das 
Gemeindegebiet von Rennweg wurde ebenfalls 
im Jahr 2007 kommissioniert und beinhaltet 
folgende Gefahrenzonen:

• Rote und Gelbe Wildbachgefahrenzonen 
entlang der Seitenbäche der Lieser

• Rote und Gelbe Lawinengefahrenzone, 
insbesondere im Pöllatal

• Braune Hinweisbereiche (Steinschlag, 
Rutschung, Vernässung) 

• Blaue Hinweisbereiche (Freihaltung für 
technische Maßnahmen)

Ergänzend zu den Gefahrenzonenplänen wurde 
im Jahr 2021 seitens der AKL-Abt. 12 UAbt. 
Schutzwasserwirtschaft eine detaillierte Hinweis-
karte über den Oberflächenabfluss erstellt. Darin 
wird die Gefährdung durch Hangwasser bei 
Starkregenereignissen dargestellt.

Rote Flussgefahrenzone
Gelbe Flussgefahrenzone
Rote Wildbachgefahrenzone
Gelbe Wildbachgefahrenzone
Brauner Hinweisbereich (Rutschung)

Gefahrenzonen im Hauptsiedlungsbereich der Gemeinde (Quelle: KAGIS)

2.4.4.   Gefahrenzonen

Für das Gemeindegebiet der Marktgemeinde 
Rennweg am Katschberg liegen Gefahrenzonen-
pläne der Wildbach- und Lawinenverbauung 
(WLV) sowie der Bundeswasserbauverwaltung 
(BVW) vor. Die Gefahrenzonenplanungen der 
WLV erfolgen auf Basis des Forstgesetzes 1975, 
jene der BWV auf Basis des Wasserrechts-
gesetzes 1959. 
Seitens der BWV, welche für größere 
Fließgewässer zuständig ist, wurde im Jahr 2007 
der Gefahrenzonenplan entlang der Lieser 
erarbeitet. Die Gefährdungsbereiche wurden je 
nach Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe in 
gelbe oder rote Flussgefahrenzonen eingeteilt. 
Die Flussgefahrenzonen verlaufen meist eng am 
Flussbett der Lieser und betreffen die 
bestehenden Siedlungsgebiete nur kleinräumig, 
etwa in Form eines schmalen Streifens im 
Gemeindehauptort Rennweg.  
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sorgungsanlage zu gewinnenden Wassers 
verhindern, als auch dessen Ergiebigkeit sichern. 
Schutzgebiete dienen daher der Abwehr akuter 
Gefahren und sind als Verbotszonen zu 
verstehen. Aufgrund der rechtlichen Vorgaben 
und fachlichen Erfordernis benötigen alle 
Trinkwasserversorgungsanlagen Schutzgebiete. 
Die Intensität der Schutzanordnungen richtet 
sich nach der Entfernung von der Ge-
winnungsanlage und dem Umfang der 
Einflussnahme auf das Grundwasser. Die Schutz-
gebiete gliedern sich üblicherweise in die 
Schutzzone I (Engeres Schutzgebiet) und Schutz-
zone II (Weiteres Schutzgebiet). 
Im Gemeindegebiet von Rennweg sind 
zahlreiche engere und weitere Wasserschutz-
gebiete festgelegt. Diese werden im 
Entwicklungsplan mit dem Kreissymbol „QU“ 
ersichtlich gemacht. 

Wasserschutzgebiete im Bereich Gries-Oberdorf (Quelle: KAGIS)
Engeres Wasserschutzgebiet

Weiteres Wasserschutzgebiet

2.4.5.   Wasserschutz

Nach dem österreichischen Wasserrechtsgesetz 
besteht die Möglichkeit der Festsetzung von 
Wasserschutzgebieten und Wasserschon-
gebieten. 
Wasserschongebiete sollen grundwasserwirt-
schaftlich sensible Gebiete in ihrer Gesamtheit 
umfassen und unter Schutz stellen. Ziel ist, das 
Wasservorkommen in ihren Einzugsgebieten in 
Qualität und Quantität zu sichern, nachhaltige 
Temperaturveränderungen des Grundwassers zu 
verhindern und somit die Versorgung der 
Bevölkerung mit einwandfreiem Trink- und 
Nutzwasser sicherzustellen. Im Gemeindegebiet 
von Rennweg sind keine Wasserschongebiete 
festgelegt. 
In Wasserschutzgebieten werden besondere 
Anordnungen über die Bewirtschaftung oder 
sonstige Benützung von Grundstücken und 
Gewässern durch Bescheid getroffen. Schutz-
gebiete sollen sowohl eine Verunreinigung des 
aus Brunnen und Quellen einer Wasserver-
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Aus geologischer Sicht wird das 
Gemeindegebiet durch die Katschbergfurche in 
einen westlichen Bereich mit mesozoischen und 
paläozoischen Schiefern und einen östlichen 
Bereich mit mesozoisch-kristallinem Gestein 
(Gneise, Glimmerschiefer) getrennt. 
Bei den Böden im Talbereich sowie in den 
besiedelten Hangbereichen handelt es sich 
überwiegend um Braunerdeböden. Aufgrund 
der Höhenlage des gesamten Gemeinde-
gebietes werden die Böden ausschließlich 
grünlandwirtschaftlich als Wiesen- oder 
Weideflächen genutzt. Der Großteil der Böden 
verfügt über eine durchschnittliche Wertigkeit 
für grünlandwirtschaftliche Nutzungen, nur 
vereinzelt liegen hochwertigere Böden vor, wie 
etwa östlich des Gemeindehauptortes.  Die 
reichlich strukturierten Wiesen in den Hanglagen 
nehmen zudem eine wichtige Lebensraum-
funktion ein.  

hochwertiges Grünland
mittelwertiges Grünland
geringwertiges Grünland
Waldflächen
Alpinregion
Siedlungsgebiete

Bodenwertigkeit (Grünland) im Hauptsiedlungsbereich der Gemeinde (Quelle: www.bodenkarte.at)

2.4.6.   Geologie und Boden



Bestandsaufnahme

18

Marktgemeinde Rennweg am Katschberg - ÖEK 2026

RPK ZT-GmbH

Ersichtlichmachungen

Die örtliche Raumplanung im eigenen 
Wirkungsbereich der Gemeinde (Art. 18 B-VG) 
wird durch Flächen und Planungen anderer 
Zuständigkeitsbereiche des Bundes, des Landes 
oder sonstiger Träger öffentlichen Rechts 
eingeschränkt. Diese Vorgaben sind bei der 
Erstellung des örtlichen Entwicklungskonzeptes 
zu beachten und in den planlichen Darstellungen 
ersichtlich zu machen.

Hochspannungsleitungen

Das Gemeindegebiet von Rennweg wird von 
einer 110kV-Hochspannungsfreileitung der KNG 
durchquert. Diese verläuft zunächst am 
Westhang des Katschtales, quert den Talboden 
nördlich von Rennweg hin zum Umspannwerk 
Mühlbach und verläuft weiter über die 
Katschberghöhe ins benachbarte Salzburger 
Land. Im Kärntner Elektrizitätsgesetz (§ 14a             
K-EG) wird der Schutzbereich von 110kV-
Leitungen mit 20m beiderseits der Leitungs-
achse festgelegt. In diesem Bereich ist die 
Neuerrichtung von Wohngebäuden grundsätz-
lich nicht zulässig. Ausgenommen sind gemäß   
§ 25 K-EG jene Flächen, die bereits vor 2013 als 
Bauland gewidmet waren. Bei den weiteren 
Freileitungen im Gemeindegebiet handelt es sich 
um 20kV-Leitungen, welche keine gesonderten 
Schutzbereiche nach K-EG aufweisen. 

Altlasten

Gemäß der Altlastenatlas-Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft (BGBl. II Nr. 
232/2004 idF BGBl. II Nr. 221/2023) sind im 
Gemeindegebiet der Marktgemeinde Rennweg 
am Katschberg keine Altlasten vorhanden. 

Bergbau

In früheren Jahrhunderten wurden im Gemein-
degebiet von Rennweg zahlreiche Rohstoffe, wie 
Arsen, Gold, Kupfer und Silber abgebaut. Der 
Schwerpunkt der Bergbautätigkeit lag im 
Pöllatal, wo noch zahlreiche alte Stollen zu finden 
sind. Heute befindet sich im Gemeindegebiet 
kein aktives Rohstoffabbaugebiet mehr. 

Verkehrslärm

Die hochrangigen Verkehrsachsen im Gemein-
degebiet werden im örtlichen Entwicklungs-
konzept als Bundesstraßen bzw. Landesstraßen 
ersichtlich gemacht. Lärmbelastungen durch 
Verkehrslärm bestehen insbesondere entlang 
der A 10 Tauernautobahn, wenngleich die Lärm-
immissionen in den Siedlungsgebieten durch 
Lärmschutzwände erheblich reduziert werden 
konnten. Die Immissionsgrenzwerte gemäß Bun-
des-Umgebungslärmschutzverordnung (60 db 
Tag und 50 db Nacht) werden nur noch in 
wenigen Siedlungsgebieten überschritten. Ent-
lang der B 99 Katschberg Straße liegt aufgrund 
des vergleichsweise geringen Verkehrsauf-
kommens keine maßgebliche Lärmbelastung vor. 

2.4.7.   Sonstige Planungsvorgaben

Lärmbelastung entlang der A 10 Tauernautobahn (Quelle: www.laerminfo.at)

Verkehrslärm A 10
24h - Durchschnitt

>75 db
70-75 db
65-70 db
60-65 db
<60 db
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Relative Bevölkerungsentwicklung seit 1951 (Quelle: Statistik Austria)

Marktgemeinde Rennweg a. K. Bezirk Spittal an der Drau Land Kärnten

Jahr Einwohner 1951=100 Einwohner 1951=100 Einwohner 1951=100

1869 1.513 - 43.778 - 315.397 -
1880 1.533 - 45.295 - 324.857 -
1890 1.466 - 45.967 - 337.013 -
1900 1.339 - 45.075 - 343.531 -
1910 1.371 - 49.653 - 371.372 -
1923 1.401 - 50.793 - 371.227 -
1934 1.453 - 54.994 - 405.129 -
1939 1.449 - 56.735 - 416.268 -
1951 1.637 100 68.514 100 474.764 100
1961 1.692 103 72.680 106 495.226 104
1971 1.781 109 78.227 114 526.759 111
1981 1.924 118 79.710 116 536.179 113
1991 2.013 123 80.802 118 547.798 115
2001 2.025 124 81.719 119 559.404 118
2011 1.829 112 78.043 114 556.173 117
2021 1.733 106 75.628 110 562.089 118
2023 1.705 105 75.549 110 568.984 120

Bevölkerungsentwicklung 1869 bis 2023 (Quelle: Statistik Austria)

Bevölkerungsstand 

Die Bevölkerungszahl der Marktgemeinde Renn-
weg am Katschberg beläuft sich zum Stichtag 
01.01.2023 auf 1.705 Personen. Dies entspricht 
einer Bevölkerungsdichte von rund 161 Ein-
wohnern pro km² Dauersiedlungsraum, was 
deutlich unter dem Kärntner Durchschnittswert 
von 231 Einwohnern pro km² Dauersiedlungs-
raum liegt.  

Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungszahl der Marktgemeinde 
Rennweg am Katschberg hat sich im Laufe des 
20. Jahrhunderts stetig erhöht und erreichte im 
Jahr 2001 mit 2.025 Einwohnern den vorläufigen 
Höchststand. Seither musste in der Marktge-
meinde ein starker Bevölkerungsrückgang von 
ca. 320 Personen bzw. 16% festgestellt werden. 
Der Rückgang ist deutlich stärker ausgeprägt als 
im Durchschnitt des Bezirks Spittal an der Drau 
(-7,6% seit 2001). Landesweit hat die Bevöl-
kerung seit 2001 um 1,7% zugenommen. 

2.5.      Bevölkerung
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Komponenten der Bevölkerungsentwicklung

Der starke Bevölkerungsrückgang der letzten 
beiden Jahrzehnte ist in der Marktgemeinde 
Rennweg am Katschberg ausschließlich auf eine 
negative Wanderungsbilanz zurückzuführen. 
Während der Außenwanderungssaldo (Zuzüge-
Wegzüge aus dem Ausland) seit 2001 leicht 
positiv war (+49 Personen), lag der 
Binnenwanderungssaldo (Zuzüge-Wegzüge 
innerhalb Österreichs) im deutlich negativen 

Bereich (-430 Personen). Demnach muss 
Rennweg als klassische Abwanderungsgemeinde 
im peripheren Raum Oberkärntens eingestuft 
werden. Bei der Geburtenbilanz konnten in den 
letzten Dekaden hingegen leicht positive 
Ergebnisse erzielt werden, d.h. die Zahl der 
Geburten war leicht höher als jene der 
Sterbefälle. 

Marktgemeinde 
Rennweg a. K.

Bezirk
Spittal/Drau

Land 
Kärnten

Veränderung 1991-2001 durch Wanderungsbilanz -101 -1.918 +5.551
Veränderung 1991-2001 durch Geburtenbilanz +113 +3.010 +6.055
Saldo 1991-2001 +12 +1.092 +11.606

Veränderung 2001-2011 durch Wanderungsbilanz -238 -3.364 +2.961
Veränderung 2001-2011 durch Geburtenbilanz +42 -312 -6.192
Saldo 2001-2011 -196 -3.676 -3.231

Veränderung 2011-2021 durch Wanderungsbilanz -118 -190 +21.898
Veränderung 2011-2021 durch Geburtenbilanz +30 -2.275 -13.743
Saldo 2011-2021 -88 -2.465 +8.155

Komponenten der Bevölkerungsentwicklung (Quelle: Statistik Austria)

Bevölkerung nach Altersgruppen (Quelle: Statistik Austria)

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen (Quelle: Statistik Austria)

Bevölkerungsstruktur

Die Altersverteilung der Bevölkerung der 
Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
entspricht dem bezirks- und landesweiten 
Durchschnitt. Ca. 59% der Einwohner befinden 
sich im Erwerbsalter zwischen 20 und 64 Jahren. 
Der Anteil an Kindern und Jugendlichen unter 20 
Jahren liegt bei 19%, der Anteil der älteren 
Bevölkerung (ab 65 Jahren) liegt bei 23%. 
Die Anzahl an Kindern und Jugendlichen hat in 
der Marktgemeinde in den letzten 20 Jahren um 
ca. 42% abgenommen (-231), die Anzahl an 
Personen im erwerbsfähigen Alter ist ebenfalls 
deutlich zurückgegangen (-16%). Bei den älteren 
Personen über 65 Jahren wurde hingegen ein 
Zuwachs um ca. 48% (+134) verzeichnet. Wie an 
der Bevölkerungspyramide zu erkennen, ist 
zukünftig mit einem weiteren Anstieg an Über-
65-Jährigen zu rechnen. 

Bevölkerungspyramide 01.01.2023 (Quelle: Statistik Austria)
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Bevölkerungsentwicklung nach Ortschaften

Der Bevölkerungsrückgang der letzten beiden 
Jahrzehnte betrifft insbesondere die größeren 
Ortschaften der Marktgemeinde. Das größte 
Bevölkerungsminus verzeichneten die Ort-
schaften Rennweg (-114 Personen bzw.           
-26%), St. Georgen (-27 Personen bzw. -21%) 
und St. Peter (-67 Personen bzw. -23%). Diese 
Ortschaften verloren seit 2001 etwa ein Viertel 
der Bevölkerung. Nur leichte Rückgänge waren 
in Gries und Oberdorf festzustellen, in Krangl 
konnte die Einwohnerzahl gehalten werden.  In 
den kleineren Ortschaften und Streusiedlungs-
bereichen war überwiegend ein Bevölkerungs-
rückgang festzustellen. Ein merklicher Ein-
wohnerzuwachs konnte lediglich am Franken-
berg verzeichnet werden (+24 Personen bzw. 
+32%), wo vor einigen Jahren ein Baulandmodell 
realisiert wurde.

Bevölkerungsentwicklung nach Ortschaften (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Bevölkerungsentwicklung nach Ortschaften (Quelle: Statistik Austria)

100 Einwohner100 Einwohner

300 Einwohner

50 Einwohner

10 Einwohner

Bevölkerungsentwicklung 
nach Ortschaften

2001 2011 2023 Entwicklung 
2001-2023

Abwerzg 27 24 27 =
Adenberg 27 22 17 -10 (-37%)
Angern 14 13 11 -3 (-21%)
Aschbach 64 59 57 -7 (-11%)
Atzensberg 73 63 60 -13 (-18%)
Brugg 34 37 37 +3 (+9%)
Frankenberg 75 70 99 +24 (+32%)
Gries 181 173 167 -14 (-8%)
Katschberghöhe 40 29 26 -14 (-35%)
Krangl 160 157 165 +5 (+3%)
Laußnitz 25 18 8 -17 (-68%)
Mühlbach 56 50 42 -14 (-25%)
Oberdorf 148 144 137 -10 (-7%)
Pleschberg 25 24 20 -5 (-20%)
Pölla 1 1 1 =
Pron 36 34 33 -3 (-8%)
Rennweg 445 372 331 -114 (-26%)
Ried 21 18 12 -9 (-43%)
St. Georgen 128 122 101 -27 (-21%)
St. Peter 289 262 222 -67 (-23%)
Saraberg 33 27 26 -7 (-21%)
Schlaipf 51 46 38 -13 (-25%)
Steinwand 4 4 3 -1 (-25%)
Wirnsberg 39 36 41 +2 (+5%)
Zanaischg 29 24 24 -5 (-17%)
Gesamt 2.025 1.829 1.705 -320 (-16%)
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Haushalte

Im Jahr 2020 wurden in der Marktgemeinde 
Rennweg a.K. 750 Haushalte gezählt, was einem 
Anstieg von 9% seit dem Jahr 2001 entspricht. 
Da die Bevölkerung im selben Zeitraum deutlich 
zurückgegangen ist, hat sich die durchschnitt-
liche Haushaltsgröße merklich verringert. Lebten 
im Jahr 2001 noch 2,9 Personen pro Haushalt, 
waren es im Jahr 2020 nur noch 2,3 Personen. 
Der Trend zu kleiner werdenden Haushalten ist 
auch auf Bezirks- und Landesebene feststellbar. 
Langfristig dürfte sich die Haushaltsgröße in der 
Marktgemeinde Rennweg bei knapp über 2,0 
Personen pro Haushalt einpendeln.  

Haushalte
Marktgemeinde 

Rennweg a. K.

Einwohner/Haushalt
Marktgemeinde 

Rennweg a. K.

Einwohner/Haushalt
Bezirk Spittal/Drau

Einwohner/Haushalt
Land Kärnten

2001 690 2,9 2,7 2,5
2011 752 2,4 2,4 2,3
2020 750 2,3 2,3 2,2

Haushalte und Durchschnittliche Haushaltsgröße (Quelle: Statistik Austria)

Nebenwohnsitze

Mit Stichtag 01.01.2023 waren in der 
Marktgemeinde Rennweg 859 Personen mit 
Nebenwohnsitz gemeldet, dies entspricht einer 
Nebenwohnsitzquote von 50,4% (Nebenwohn-
sitze pro Hauptwohnsitz). Damit liegt Rennweg 
deutlich über der bezirksweiten Nebenwohnsitz-
quote von ca. 23,3%. Ein Großteil der Neben-
wohnsitze betrifft das touristisch geprägte 
Siedlungsgebiet auf der Katschberghöhe, aller-
dings sind auch in kleineren Ortschaften wie z.B. 
in Aschbach namhafte Freizeitwohnsitzgebiete 
entstanden. 
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Betriebsstruktur
Arbeits-
stätten 
gesamt

Anzahl mit ...unselbstständigen Beschäftigten

0 1-4 5-9 10-49 50-99 >100

Marktgemeinde Rennweg a. K. 212 129 59 12 10 2 0
Bezirk Spittal an der Drau 7.194 4.038 2.009 547 532 52 16
Land Kärnten 53.463 30.369 14.505 4.096 3.791 429 273

Erwerbstätige  
Marktgemeinde Rennweg a. K. 2001 2011 2020 Entwicklung 

2001-2020

Erwerbstätige am Arbeitsort 384 530 541 +157 (+41%)
Erwerbstätige am Wohnort 812 839 817 +5 (+1%)

Arbeitsstätten und Beschäftigte (Quelle: Statistik Austria)

Erwerbstätige

In der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
zählte man mit Stand 2020 insgesamt 541 
Erwerbstätige am Arbeitsort, was der Anzahl an 
Arbeitsplätzen entspricht. Seit dem Jahr 2001 
konnte ein deutlicher Zuwachs an Arbeitsplätzen 
von ca. 41% verzeichnet werden. 
Dem gegenüber standen im Jahr 2020 817 
Erwerbstätige am Wohnort, das sind erwerbs-
tätige Einwohner der Gemeinde. Diese Zahl ist in 
den letzten beiden Jahrzehnten weitgehend 
konstant geblieben. Insgesamt ergibt sich in der 
Marktgemeinde ein deutliches Arbeitsplatz-
defizit von 276 Stellen, weshalb Rennweg trotz 
des großen Tourismussektors als Auspendler-
gemeinde zu klassifizieren ist.  

Betriebsstruktur
Die Arbeitsstättenzählung 2021 weist für die 
Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
insgesamt 212 Arbeitsstätten aus. Bei den 
meisten dieser Arbeitsstätten (129 bzw. 61%) 
handelt es sich um Ein-Personen-Unternehmen. 
Weitere 59 Betriebe bzw. 28% sind als 
Kleinstbetriebe mit maximal vier Mitarbeitern zu 
klassifizieren. Nur 12 Betriebe beschäftigen mehr 
als zehn Mitarbeiter, davon sind zwei Betriebe als 
Mittelbetriebe mit über 50 Beschäftigten 
einzustufen. Dabei handelt es sich um die 
größeren Tourismusbetriebe auf der Katschberg-
höhe, welche starke saisonale Schwankungen in 
der Beschäftigtenzahl aufweisen. 

Wirtschaftssektoren

Die Verteilung der Arbeitsplätze auf die 
einzelnen Wirtschaftssektoren zeigt einen 
vergleichsweise stark ausgeprägten primären 
Sektor. Über 20% der Beschäftigten sind in der 
Land- und Forstwirtschaft tätig – mehr als 
doppelt so viele wie im Bezirksdurchschnitt. Der 
sekundäre Sektor hat in der Marktgemeinde 
Rennweg hingegen kaum Bedeutung, nur knapp 
11% der Beschäftigten sind in diesem Bereich 
tätig. Weitere 68% der Beschäftigten sind im 
Dienstleistungssektor tätig. Als stärkste ÖNACE-
Branche ist mit großem Abstand der Sektor 
„Beherbergung und Gastronomie“ zu nennen, in 
dem über ein Drittel der Beschäftigten tätig ist. 
Unterdurchschnittlich ausgeprägt sind hingegen 
die Branchen „Handel“ sowie „Gesundheits- und 
Sozialwesen“, was die geringe zentralörtliche 
Bedeutung der Marktgemeinde belegt.

Erwerbstätige Personen, Marktgemeinde Rennweg am Katschberg (Quelle: Statistik Austria)

Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren (Quelle: Statistik Austria)

2.6      Wirtschaft
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Beschäftigte nach ÖNACE-Sektoren (Quelle: Statistik Austria)

 Tourismusdestination Katschberghöhe (Quelle: www.chalet.nl)

Tourismus

Mit einer Tourismusintensität von 251 
Nächtigungen pro Einwohner und Jahr ist die 
Marktgemeinde Rennweg als bedeutende 
Fremdenverkehrsgemeinde zu bezeichnen. Der 
Großteil der Beherbergungsbetriebe befindet 
sich auf der Katschberghöhe, welche als 
international bedeutende Tourismusdestination 
einzustufen ist. Das Skigebiet am Katschberg 
erstreckt sich beiderseits der Landesgrenze und 
setzt sich insgesamt aus 16 Liftanlagen und 70 
Pistenkilometern zusammen. Ergänzt wird das 
Wintersportangebot durch eine beleuchtete 
Rodelbahn und mehrere Winterwanderwege, 
insbesondere den Katschberger Adventweg. 
Auch in der Sommersaison wird den Gästen am 
Katschberg ein umfangreiches Freizeitangebot 
geboten (z.B. Adventurepark, Sommerrodel-
bahn, Sporthalle, Quad-Strecke, Erlebnisspiel-
platz, Katschberger Sommerfest, zahlreiche 
Wanderwege, Almhütten). Der größte Touris-
musbetrieb (Falkensteiner Michaeler Tourismus 
Group AG) stellt mit ca. 200 Beschäftigten 
zugleich den größten Arbeitgeber der 
Marktgemeinde dar. 
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Nächtigungsentwicklung Marktgemeinde Rennweg a. K. 
(Quellen: Land Kärnten & Statistik Austria) 

Im Tourismusjahr 2022/23 verzeichnete die 
Marktgemeinde Rennweg insgesamt 428.245 
Nächtigungen, welche sich annähernd gleich-
mäßig auf Winter- und Sommersaison verteilen. 
Im Vergleich zum Tourismusjahr 2010/11 ist die 
Zahl der Nächtigungen um ca. 5% angestiegen, 
wobei die Zuwächse ausschließlich auf die 
Sommersaison zurückzuführen sind. Im Winter-
halbjahr musste ein leichter Rückgang der Näch-
tigungszahlen um ca. 9% festgestellt werden. 
In der Wintersaison 2022/23 zählte man in der 
Marktgemeinde insgesamt 73 Tourismus-
betriebe mit 2.615 Betten. An diesen Zahlen lässt 
sich bereits erkennen, dass es mehrere Groß-
beherbergungsbetriebe gibt, dazu zählen u.a. 
das Hotel Cristallo, das Funimation, der 
Lärchenhof, das Hotel „Das Katschberg“ sowie 
das Feriendorf Landal. Der Großteil der ge-
werblich geführten Betten ist dem gehobenen 
Segment (4/5-Sterne) zuzuordnen. Die Anzahl an 
Gästebetten ist in den letzten 15 Jahren 
weitgehend konstant geblieben. Mit einer 
Bettenauslastung von 31,5% im Winterhalbjahr 
liegt die Marktgemeinde deutlich über den 
Vergleichsweiten des Bezirkes und des Landes. 
Insgesamt 87% der im Jahr 2019 getätigten 
Nächtigungen in der Marktgemeinde Rennweg 
entfielen auf die Katschberghöhe, nur etwa 13% 
auf den Talbereich. Neben einigen Gasthöfen 
und Pensionen ist im Talbereich vor allem der 
Campingplatz Ramsbacher in Gries als größerer 
Beherbergungsbetrieb zu erwähnen. 
Detaillierte Informationen zur Tourismusstruktur 
können auch dem Masterplan Katschberghöhe 
2022 entnommen werden, welcher vom 
Gemeinderat im Oktober 2022 als Absichts-
erklärung für die Weiterentwicklung der 
Katschberghöhe beschlossen wurde. 

Betriebe und Betten (Quelle: Statistik Austria)

Nächtigungen (Quellen: Statistik Austria bzw. Land Kärnten)

Nächtigungen 
WHJ 2022/23

Nächtigungen 
SHJ 2023

Nächtigungen 
Gesamt

Tourismusintensität
(Nächtigungen pro Einwohner)

Marktgemeinde Rennweg a. K. 204.207 224.038 428.245 251,2
Bezirk Spittal/Drau 1.323.222 2.772.409 4.095.631 54,0
Land Kärnten 3.571.232 9.577.347 13.148.579 23,1

Beherbergungsbetriebe Betten Bettenauslastung

Winterhalbjahr 2022/23

Marktgemeinde Rennweg a. K. 73 2.615 31,5%
Bezirk Spittal/Drau 2.016 29.337 18,1%
Land Kärnten 5.987 88.899 16,4%
Sommerhalbjahr 2023

Marktgemeinde Rennweg a. K. 95 2.755 42,7%
Bezirk Spittal/Drau 2.645 34.934 33,0%
Land Kärnten 8.289 116.923 34,0%
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Anzahl 
Personen

in %

Nichtpendler 140 17,1%
Gemeindebinnenpendler 179 21,9%
Auspendler 498 61,0%
davon u.a.:
in andere Gemeinden des Bezirks 175 21,4%
… davon nach Spittal an der Drau 92 11,3%
… davon nach Gmünd in Kärnten 37 4,5%
in einen anderen Bezirk 49 6,0%
in ein anderes Bundesland 272 33,3%
… davon nach Salzburg 188 23,0%
Summe Erwerbstätige am Wohnort 817 100%

Anzahl 
Personen

in %

Nichtpendler 140 25,9%
Gemeindebinnenpendler 179 33,1%
Einpendler 222 41,1%
davon u.a.:
aus anderen Gemeinden des Bezirks 130 24,0%
aus einem anderen Bezirk 31 5,7%
aus einem anderen Bundesland 61 11,2%
Summe Erwerbstätige am Arbeitsort 541 100%

Pendlermatrix Marktgemeinde Rennweg am Katschberg (Quelle: Statistik Austria)

Auspendler

Von den insgesamt 817 erwerbstätigen 
Einwohnern der Marktgemeinde Rennweg arbei-
teten im Jahr 2020 319 Personen bzw. 39,0% 
innerhalb des Gemeindegebietes. Der über-
wiegende Teil der erwerbstätigen Bevölkerung 
(498 Personen bzw. 61,0%) pendelt zum Arbeiten 
aus der Marktgemeinde aus. Der Großteil davon 
(188 Personen bzw. 23,0%) pendelt in das 
Bundesland Salzburg, insbesondere in den 
benachbarten Bezirk Tamsweg. Weitere 175 
Personen (21,4%) pendeln in andere Gemeinden 
des Politischen Bezirks Spittal an der Drau, der 
Großteil davon in die Bezirkshauptstadt Spittal 
an der Drau (92 Personen bzw. 11,3%). 

Einpendler

Aufgrund des Arbeitsplatzdefizits in der 
Marktgemeinde Rennweg liegt die Zahl der 
Einpendler deutlich unter jener der Auspendler. 
Im Jahr 2020 pendelten 222 Personen (41,0% der 
Erwerbstätigen) in die Marktgemeinde ein. Der 
Großteil davon (130 Personen bzw. 58,6%) 
pendelt aus anderen Gemeinden des Bezirks 
Spittal an der Drau ein, weitere 61 Personen bzw. 
27,5% der Erwerbstätigen pendeln aus dem 
Nachbarbundesland Salzburg ein. 
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Römerzeit
In der Keltenzeit zählte das Katschtal zum 
Königreich Norikum. Die Kelten betrieben in der 
Region regen Bergbau: die gewonnenen Erze 
Kupfer, Eisen, Silber und Gold wurden 
vorwiegend mit den Römern gehandelt. Diese 
hinterließen hier ebenfalls ihre Spuren. Eine 
Römerstraße führte durch das Katschtal über 
Rennweg, den Frankenberg und durch den 
Laußnitzgraben weiter in den Lungau nach 
Salzburg. Es wird angenommen, dass es eine 
erste Ansiedlung an einer Straßenkurve zwischen 
den heutigen Orten Rennweg und St. Georgen 
gegeben hat. Auch der Katschbergpass wurde 
damals bereits als Saumpfad benutzt. 

Mittelalter

Während der Völkerwanderungen wurde das 
Katschtal Teil des slawischen Königreiches, das 
mit dem Beginn der fränkisch-bajuwarischen 
Christianisierung Kärntens und dem Anschluss 
des Katschtales an die Karantanische Mark 
wieder nach Osten zurückgedrängt wurde. 
Überbleibsel dieser Besiedlung sind die zahl-
reichen Flur- und Bergnamen, wie u.a. Pollawitzl, 
Pölla und Zanaischg. Am Rauchenkatsch dürfte 
sehr früh eine Befestigungsanlage zum Schutz 
und zur Überwachung des Straßenverkehrs 
entstanden sein (erstmals 1197 urkundlich 
erwähnt). 

18.-19. Jahrhundert

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde 
aufgrund einer Verordnung Maria Theresias in St. 
Peter die erste Schule des Katschtales errichtet.
Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Herzog-
tum Kärnten, und damit auch das Katschtal, an 
das Königreich Illyrien angeschlossen, der 
Katschberg war damit Staatsgrenze. Mit der 
Niederlage Napoleons kam Kärnten wieder zu 
Österreich. 
Im Revolutionsjahr 1848 erhielten die Bauern 
mehr Rechte. Sie konnten unter anderem ihren 
Besitz von den Grundherrschaften ablösen. Im 
Zuge dessen wurden die Grundflächen von 
kroatischen Genieoffizieren neu vermessen.  Im 
Jahr 1850 konstituierte sich die Ortsgemeinde 
Rennweg. Bereits 1868 wurden die Katastral-
gemeinden Reitern und St. Nikolai an die 
damalige Nachbargemeinde Gmünd in Kärnten 
abgetreten. Seither hat sich die räumliche 
Ausdehnung der Gemeinde nicht mehr 
verändert. 

20. Jahrhundert

Rennweg war ursprünglich eine reine Berg-
bauerngemeinde, deren Bevölkerung fast 
ausschließlich von der Land- und Forstwirtschaft 
lebte. Nach dem Zerfall der Monarchie, der 
Kriegsniederlage und in Folge steigender 
Inflation wurden die Lebensverhältnisse für die 
Bevölkerung immer schlechter. Niedrige Vieh- 
und Holzpreise sowie eine hohe Arbeitslosigkeit 
führten zu einer Überschuldung der 
Bevölkerung. Nach dem 2. Weltkrieg kam es zu 
einer Umstrukturierung der Wirtschaft im 
gesamten Katschtal. Viele Landwirte stellten ihre 
Betriebe auf Nebenerwerbslandwirtschaften um 
und arbeiteten hauptberuflich in anderen 
Wirtschaftssparten, unter anderem im 
Magnesitbruch bei Radenthein oder im 
Tourismus. Viele Familien kamen vermehrt in die 
Lage, ein Eigenheim zu errichten, wodurch 
größere Siedlungsbereiche entstanden, u.a. in St. 
Peter, in Krangl oder in Gries.
Die Katschberghöhe entwickelte sich im Laufe 
des 20. Jahrhunderts zu einem überregional 
bedeutenden Tourismusgebiet. Anfänge des 
Fremdenverkehrs reichen bis in die 1920er Jahre 
zurück, als die erste Gaststätte auf der 
Katschberghöhe eröffnet wurde. Der erste 
Schilift nahm im Jahre 1957 seinen Betrieb auf. In 
den folgenden Jahrzehnten wurde das 
Schigebiet stetig erweitert und besteht heute 
aus 16 Liften und 70 Pistenkilometern.
Ein raumstrukturell bedeutendes Ereignis für die 
Marktgemeinde Rennweg am Katschberg war 
der Bau der Tauernautobahn samt Katschberg-
tunnel in den 1970er Jahren, wodurch sich die 
Erreichbarkeit des Kärntner Zentralraums und 
des Nachbarbundeslandes Salzburg enrom 
verbesserte. Gleichzeitig wurde durch die 
Autobahntrasse der Talbereich des Katschtales 
maßgeblich zerschnitten und einer hohen 
Lärmbelastung ausgesetzt. 
Im Jahr 2007 wurde Rennweg am Katschberg 
schließlich zur Marktgemeinde erhoben. 

2.7      Siedlungsraum

2.7.1   Siedlungsgeschichte
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Siedlungsstruktur im Überblick

Der Hauptsiedlungsbereich der Marktgemeinde 
erstreckt sich über den Talboden des Katsch- 
und Pöllatales. Die größeren Ortschafen befin-
den sich entweder direkt am Flussufer der Lieser 
(Rennweg, Oberdorf, Gries) oder auf den 
Schwemmkegeln der Seitenbäche (St. Peter,               
St. Georgen). Die Ortschaft Rennweg stellt 
aufgrund ihrer Bevölkerungszahl, ihrer 
verdichteten baulichen Strukturen sowie ihrer 
zentralörtlichen Ausstattung (Gemeindeamt, 
Bildungszentrum, Polizeiinspektion, Nahversor-
ger) das funktionale Zentrum der Marktge-
meinde dar. Die weiteren Ortschaften am 
Talboden weisen überwiegend eine dörfliche 
Mischnutzung aus landwirtschaftlichen Objekten 
und Einfamilienhäusern auf und verfügen nur 
über eine Grundausstattung an zentralörtlichen 
Einrichtungen. Gewerbliche Nutzungen sind im 
Gewerbegebiet an der Autobahnabfahrt Renn-
weg sowie vereinzelt in den Ortsbereichen zu 
finden. Die Hangbereiche östlich und westlich 

des Katschtales sind als Streusiedlungsbereiche, 
bestehend aus landwirtschaftlichen Hofstellen 
und Wohnsiedlungsansätzen, zu klassifizieren. 
Größere zusammenhängende Siedlungsstruk-
turen sind nur im Bereich der Ortschaft Krangl 
vorzufinden. 
Eine Sonderfunktion im Siedlungsgefüge der 
Marktgemeinde nimmt der touristisch geprägte 
Siedlungsbereich auf der Katschberghöhe ein, 
welcher sich aus großvolumigen Hotel- und 
Apartmentkomplexen, zahlreichen Ferienhäu-
sern und touristischer Infrastruktur zusammen-
setzt. Abgesehen von der Katschberghöhe sind 
die alpinen Regionen in der Marktgemeinde als 
weitgehend intakte Hochgebirgslandschaften 
mit einzelnen almwirtschaftlichen Nutzungen zu 
bezeichnen. Nur im Pöllatal und im Laußnitztal 
sind in den Almgebieten kleinere Freizeit-
wohnsitzgruppen entstanden. 

2.7.2.   Siedlungsstruktur und Nutzungen
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Gemeindehauptort Rennweg

Der Gemeindehauptort Rennweg ist an der 
historisch bedeutenden Straßenverbindung von 
Kärnten nach Salzburg, in Form eines 
Gassendorfes linksufrig des Lieserflusses, ent-
standen. Der bandförmige Ortskern besteht aus 
stattlichen Bürger- und Bauernhäusern, welche 
beiderseits der Ortsdurchfahrt angeordnet sind 
und überwiegend einen guten baulichen 
Zustand aufweisen. Aufgrund der vorgegebenen 
räumlichen Begrenzung (Lieserfluss im Westen,  
B 99 Katschberg Straße im Osten) wurde das 
Siedlungsgebiet in den letzten Jahrzehnten nur 
kleinräumig erweitert. Neben mehreren Einfa-
milienhäusern an den Ortsrändern sind als 
nennenswerte Siedlungserweiterungen insbe-
sondere die Geschoßwohnbauten im östlichen 
Ortsbereich zu erwähnen. Nahezu sämtliche 
zentralörtliche Einrichtungen sind direkt im 
Ortskern situiert, dazu zählen das Gemeindeamt, 
mehrere Gasthöfe, eine Polizeiinspektion, ein 
Lebensmittelmarkt und eine Bankfiliale. Nur das 
Bildungszentrum, bestehend aus Kindergarten, 
Volksschule und Mittelschule, befindet sich in 
erhöhter Lage am nördlichen Ortsrand.
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Blick auf den Gemeindehauptort Rennweg von Aschbach aus (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Siedlungsstruktur und zentralörtliche Einrichtungen Rennweg 
(Quelle: RPK ZT-GmbH)

Rennweg



Bestandsaufnahme

30

Marktgemeinde Rennweg am Katschberg - ÖEK 2026

RPK ZT-GmbH

St. Peter

Die Ortschaft St. Peter, ca. 2 Kilometer nördlich 
von Rennweg gelegen, erstreckt sich über den 
Schwemmkegel des Wolfsbaches auf der 
Schattseite des Katschtales. Der historische 
Dorfkern hat sich in Form eines Kirchenweilers 
rund um die Pfarrkirche hl. Peter gebildet und 
wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. In 
der Nachkriegszeit wurde das Siedlungsgebiet 
um eine namhafte, kompakt strukturierte 
Einfamilienhaussiedlung östlich des Dorfkerns 
erweitert. Zwischen Dorfkern und Wohnsiedlung 
befindet sich eine wertvolle innerörtliche 
Potenzialfläche. Die Ortschaft verfügt über eine 
Grundausstattung an zentralörtlichen Einrich-
tungen: Neben der Pfarrkirche und dem Friedhof 
finden sich im Dorfkern auch zwei Gasthöfe. Mit 
222 Einwohnern stellt St. Peter einen bedeu-
tenden Wohnstandort und die zweitgrößte 
Ortschaft der Marktgemeinde dar.

Blick auf die Ortschaft St. Peter aus nordöstlicher Richtung (Quelle: RPK ZT-GmbH)
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Siedlungsstruktur und zentralörtliche Einrichtungen St. Peter
 (Quelle: RPK ZT-GmbH)

St. Peter
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St. Georgen

Der Kirchenweiler St. Georgen liegt nördlich des 
Gemeindehauptortes Rennweg, auf der Sonn-
seite des Katschtales. Der historische Dorfkern 
besteht aus mehreren Bauernhäusern, welche 
entlang des St. Georgnerbaches, nördlich der 
erhöht gelegenen Filialkirche angeordnet sind. 
Die Siedlungsentwicklung erfolgte in den letzten 
Jahrzehnten überwiegend nach Norden auf das 
„Georger Feld“, wo einige verstreut liegende 
Einfamilienhausobjekte entstanden sind. Zen-
tralörtliche Einrichtungen sind neben der Kirche 
nicht vorhanden, jedoch ist der Gemeinde-
hauptort Rennweg über eine schmale Ver-
bindungsstraße, welche die A 10 und die B 99 
unterquert, fußläufig erreichbar. 
Im Bereich der Autobahnauffahrt westlich von St. 
Georgen ist direkt an der B 99 Katschberg Straße 
in den letzten Jahren ein kleineres Gewerbe-
gebiet mit mehreren Betrieben (Forstunter-
nehmen, KFZ-Werkstätte) entstanden. Es be-
stehen auch noch unbebaute Flächen für weitere 
Betriebsansiedelungen. 

Blick auf St. Georgen aus nördlicher Richtung (Quelle: RPK ZT-GmbH)
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Siedlungsstruktur und zentralörtliche Einrichtungen St. Georgen
 (Quelle: RPK ZT-GmbH)

St. Georgen

Rennweg



Bestandsaufnahme

32

Marktgemeinde Rennweg am Katschberg - ÖEK 2026

RPK ZT-GmbH

Blick auf die Ortschaften Gries (im Hintergrund) und Oberdorf (im Vordergrund) aus westlicher Richtung (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Gries-Oberdorf

Die Ortschaft Gries erstreckt sich bandförmig 
linksufrig des Lieserflusses, entlang der Straße 
ins Pöllatal. Die Bebauungsstruktur setzt sich 
überwiegend aus Einfamilienhäusern unter-
schiedlicher Bauperioden zusammen, landwirt-
schaftliche Nutzungen sind kaum noch 
vorhanden. Als Dorfzentrum ist der unschein-
bare Platzbereich auf Höhe der Brücke über die 
Lieser auszumachen. Im nördlichen Siedlungs-
bereich von Gries sind mit dem öffentlichen 
Freibad, mehreren Sportplätzen und einem 
Campingplatz wesentliche Freizeiteinrichtun-
gen vorzufinden. Östlich der Ortschaft, am 
Asfinag-Gelände, befindet sich zudem das 
Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter - 
Oberdorf. Weitere zentralörtliche Einrichtungen 
sind in Gries nicht vorhanden. 
Etwa 500 m westlich von Gries erstreckt sich die 
Ortschaft Oberdorf, welche sich in Form eines 
Kleinweilers ebenfalls entlang der Straße ins 
Pöllatal gebildet hat. Im Vergleich zur linearen 
Siedlungsband von Gries besteht in Oberdorf 
eine etwas organischere Bebauungsstruktur mit 
ringförmiger Erschließung. Nennenswerte 
Siedlungserweiterungen waren in den letzten 
Jahrzehnten nicht festzustellen. Funktional liegt 
in Oberdorf eine typische dörfliche Misch-
nutzung aus landwirtschaftlichen Gehöften, 
Einfamilienhäusern und einzelnen Kleingewerbe-
betrieben vor. Zentralörtliche Einrichtungen sind 
nicht vorhanden. 
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Siedlungsstruktur und zentralörtliche Einrichtungen Gries
 (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Siedlungsstruktur und zentralörtliche Einrichtungen Oberdorf
 (Quelle: RPK ZT-GmbH)
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Blick auf den Siedlungsbereich der Ortschaft Krangl aus westlicher Richtung (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Siedlungsansätze Mühlbach (unten) und Saraberg (oben)
(Quelle: RPK ZT-GmbH)

Freizeitwohnsitzgruppe im Pöllatal (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Almwirtschaftlich geprägte Gebiete

In den Seitentälern und Berglagen der Markt-
gemeinde finden sich mehrere alm-
wirtschaftlich genutzte Gebiete mit einzelnen 
bewirtschafteten Almhütten. Im äußeren Pöllatal 
sowie in der Laußnitz sind im Almgebiet auch 
mehrere Freizeitwohnsitzgruppen entstanden. 
Die meisten dieser Objekte fügen sich 
hinsichtlich ihrer Baugestaltung in den um-
gebenden alpinen Landschaftsraum ein. 
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Siedlungsstruktur und zentralörtliche Einrichtungen Krangl
 (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Krangl

Krangl

Die Ortschaft Krangl liegt etwa einen Kilometer 
südlich des Gemeindehauptortes, auf der 
westseitigen Talflanke des Katschtales. Aus-
gehend von einem kleinen landwirtschaftlichen 
Dorfkern direkt am Kranglerbach hat sich seit der 
Nachkriegszeit nach Süden hin ein namhaftes 
Einfamilienhausgebiet entwickelt, wobei auf-
grund einer querenden Hochspannungsfrei-
leitung größere innerörtliche Siedlungslücken 
bestehen. Mit 167 Einwohnern stellt die 
Ortschaft den viertgrößten Siedlungsbereich in 
der Marktgemeinde dar, es bestehen jedoch 
keine zentralörtlichen Einrichtungen.    

Kleinere Siedlungsansätze und 
Streusiedlungsbereiche

Die weiteren Ortschaften im Gemeindegebiet 
sind als kleinere Siedlungsansätze bzw. Streu-
siedlungsbereiche zu charakterisieren. Die 
Erschließung der Siedlungsbereiche in den 
Hanglagen erfolgt häufig über schmale ser-
pentinenförmige Zufahrtsstraßen. Funktional 
liegt in diesen Bereichen eine typische ländliche 
Struktur aus landwirtschaftlichen Gehöften und 
Einfamilienhäusern vor. Gebietsweise finden sich 
auch Freizeitwohnsitznutzungen, wie etwa in 
Aschbach oder am Atzensberg. Zentralörtliche 
Einrichtungen sind nicht vorhanden. 
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Katschberghöhe

Das touristisch geprägte Siedlungsgebiet auf der 
Katschberghöhe erstreckt sich im Bereich des 
Passüberganges beiderseits der B 99 Katschberg 
Straße. In der Siedlungsstruktur finden sich 
großvolumige Hotelbauten (u.a. Hotel 
Hinteregger, Das Katschberg, Lärchenhof, Fun-
imation, Hotel Cristallo), Hütten- bzw. 
Chaletdörfer (z.B. Landal, Hüttentraum Katsch-
berg, Almdorf Katschberg, Katschberg Lodge), 
zwei Mitarbeiterunterkünfte sowie zahlreiche 
Apartmenthäuser und Freizeitwohnsitze. Als 
besonders ortsbildprägend sind die Apartment-
türme der Edelweiss-Residenzen zu bezeichnen. 
Neben den touristischen Unterkünften bestehen 
auf der Katschberghöhe mehrere Gastronomie-
betriebe (z.B. Ainkehr, Stamperl, Lärchenstadl, 
Wilderer Alm) und zahlreiche Dienstleistungs-
einrichtungen, u.a. ein Tourismusbüro, Sport-
geschäfte, Schischulen, Nahversorger und eine 
Arztpraxis.  In das Siedlungssystem integriert 
sind weiters die Talstationen der Aineckbahn und 
der Gamskogelbahn sowie die Bergstation der 
Sonnalmbahn. Die enge Verknüpfung von Pisten, 
Liften und Siedlungsgebiet ermöglicht für 
Urlaubsgäste einen direkten Zugang von den 
Unterkünften zu den Pisten („Ski-in, Ski-out“). 
Etwas südlich des geschossenen Siedlungs-
systems befindet sich das Biomasseheizwerk der 
Astra BioEnergie GmbH, welches den Großteil 
der Objekte am Katschberg mit Nahwärme aus 
Biomasse versorgt. 

Katschberghöhe

Marktgemeinde St. Michael im Lungau 
(Bundesland Salzburg)

Hotel „Das Katschberg“ am Dorfplatz (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Ferienpark Landal (Quelle: www.ferienparkspecials.de)

Apartmenttürme „Edelweiss-Residenzen“ (Quelle: RPK ZT-GmbH)
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Siedlungsstruktur und zentralörtliche Einrichtungen Katschberghöhe (Quelle: RPK ZT-GmbH)
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Im Jahr 2021 bestanden in der Marktgemeinde 
Rennweg am Katschberg insgesamt 752 
Gebäude, davon 689 Wohngebäude. Die Anzahl 
an Wohngebäuden hat sich in den letzten 50 
Jahren verdoppelt, jedoch ist auch ein Trend hin 
zu verdichteten Bauformen festzustellen: 
Während im Jahr 1971 ein Wohngebäude im 
Durchschnitt ca. 1,14 Wohnungen aufwies, stieg 
dieser Wert im Jahr 2022 auf 1,75 Wohnungen je 
Wohngebäude.  
Der Anstieg an Wohnungen ist in den letzten 
beiden Jahrzehnten vor allem auf Wohnungen 
ohne Hauptwohnsitz (Freizeitwohnsitze, Leer-
stand) zurückzuführen, deren Zahl sich seit 2001 
mehr als verdoppelt hat. Mittlerweile weisen fast 
40% aller Wohnungen in der Marktgemeinde 
Rennweg keine Hauptwohnsitzmeldung auf. 
Diese Entwicklung ist insbesondere hinsichtlich 
eines sparsamen Umganges mit Grund und 
Boden raumordnungsfachlich kritisch zu be-
werten. 

Immobilienpreise

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für 
Bauland lag in der Marktgemeinde Rennweg im 
Jahr 2022 laut Berechnung der Statistik Austria 
im Durchschnitt bei ca. 58,20€. Damit 
verzeichnet die Marktgemeinde ein geringfügig 
niedrigeres Preisniveau als im Kärntner Durch-
schnitt (69,30€). Analog zum landesweiten Trend 
ist auch in Rennweg der durchschnittliche 
Grundstückspreise seit 2016 um beachtliche 46% 
angestiegen. 

Denkmalschutz

In der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
wurden insgesamt 6 Objekte aufgrund ihres 
hohen baukulturellen Wertes unter Denk-
malschutz gestellt, davon 3 per Verordnung und 
3 per Bescheid gemäß § 3 DMSG. Nachfolgend 
werden die betroffenen Objekte samt Adresse 
aufgelistet:
Per Bescheid gemäß § 3 DMSG:

• Pocherhaus mit Stämpfe und Mühle, 
Oberdorf 22

• Bauernhaus, Felfitzer-Keusche (Wölflitzer), 
Aschbach 4

• Bauernhaus, Urtaler Haus, St. Peter 38
Per Verordnung gemäß § 2a DMSG:

• Kath. Filialkirche hl. Georg mit Friedhof, St. 
Georgen 86

• Pfarrhof, St. Peter 16
• Kath. Pfarrkirche hl. Peter mit Friedhof und 

Friedhofsmauer, St. Peter 16

Entwicklung der Anzahl an Wohnungen mit/ohne Hauptwohnsitz, 
Marktgemeinde Rennweg a. K. (Quelle: Statistik Austria)

Kath. Filialkirche St. Georgen (Quelle: www.wikipedia.org)

Entwicklung der Anzahl an Wohngebäuden und Wohnungen,
Marktgemeinde Rennweg a. K. (Quelle: Statistik Austria)

2.7.3.   Gebäude- und Wohnungsbestand
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Güter des täglichen Bedarfs
Die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ist im 
Gemeindegebiet von Rennweg grundlegend 
sichergestellt. Im Hauptort Rennweg befindet 
sich ein kleiner Lebensmittelmarkt (Adeg 
Schiefer), welcher eine lokale Grundversorgung 
mit Gütern des täglichen Bedarfs ermöglicht. Ein 
zweiter Lebensmittelmarkt (Adeg Pleschberger) 
wurde vor wenigen Jahren geschlossen. Auf der 
Katschberghöhe befindet sich mit dem Kaufhaus 
Lärchenhof ein weiterer Nahversorger, der ca. 10 
Monate im Jahr geöffnet ist und insbesondere 
von Urlaubsgästen aufgesucht wird. Weitere 
Einrichtungen des täglichen Bedarfs bestehen in 
Form einer Bankfiliale in Rennweg, einem 
Postpartner im Gemeindeamt sowie mehreren 
Gastronomiebetrieben in Rennweg und St. Peter. 
Andere wesentliche Grundversorgungs-
einrichtungen (z.B. Bäckerei, Tankstelle, Trafik) 
sind im Gemeindegebiet nicht mehr vorhanden.

Güter des längerfristigen Bedarfs
Die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
des längerfristigen Bedarfs wird überwiegend 
außerhalb der Gemeindegrenzen sichergestellt. 
Im Gemeindegebiet selbst bestehen mehrere 
Sportgeschäfte im Tourismusgebiet auf der 
Katschberghöhe. Im Talbereich findet man 
lediglich einzelne Kleingewerbebetriebe (z.B. 
KFZ-Werkstätte, Gerberei, Installateur). Der 
Großteil der Güter des längerfristigen Bedarfs, 
wie Bekleidung, Bücher, Drogerieartikel, 
Elektrogeräte oder Möbel wird in den um-
liegenden Zentren (Gmünd, Spittal an der Drau) 
angeboten.   

Bildung
Im Gemeindehauptort Rennweg befindet sich 
das örtliche Bildungszentrum, bestehend aus 
Kindergarten, Volksschule und Mittelschule. Der 
Bildungscampus wurde vor einigen Jahren 
umfassend saniert und beherbergt auch eine 
Tagesbetreuung, die Musikschule Lieser-Maltatal 
sowie eine Bibliothek. Weiterführende Schulen 
(z.B. AHS) können in der Bezirkshauptstadt 
Spittal an der Drau besucht werden. Hier 
befindet sich mit der FH Kärnten auch der 
nächstgelegene Hochschulstandort. 

Gesundheit
Die Ausstattung mit gesundheitsbezogenen 
Einrichtungen ist in der Marktgemeinde Renn-
weg nur grundlegend gegeben.  Im Gemeinde-
gebiet stehen ein Allgemeinmediziner mit 
Hausapotheke und ein Zahnarzt im Hauptort 
Rennweg sowie ein Wahlarzt mit Schwerpunkt 

Adeg Schiefer in Rennweg (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Kaufhaus Katschberg (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Bildungszentrum Rennweg (Quelle: RPK ZT-GmbH)

2.7.4.   Versorgungsstruktur
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Skigebiet Katschberg (Quelle: www.skigebiete-test.de)

Freibad in Gries (Quelle: RPK ZT-GmbH)

 Tschu-Tschu-Bahn im Pöllatal (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Allgemein- und Sportmedizin auf der 
Katschberghöhe zur Verfügung. Für den Besuch 
weiterer Fachärzte ist meist eine Fahrt in die 
Bezirkshauptstadt Spittal an der Drau erfor-
derlich. Krankenhäuser stehen in den 
umliegenden Bezirkshauptstädten Spittal/Drau 
und Tamsweg zur Verfügung. Das nächstge-
legene Alten- und Pflegewohnheim befindet sich 
in Gmünd.

Sport- und Freizeitinfrastruktur
Das Skigebiet Katschberg stellt einen inter-
national bedeutenden Wintersportort mit einem 
umfassenden Sport- und Freizeitangebot dar. 
Für Skifahrer stehen 16 Seilbahnanlagen und 
über 70 Pistenkilometer sämtlicher Schwierig-
keitsgrade zur Verfügung. Damit zählt der 
Katschberg zu den größten Skigebieten Kärn-
tens. Ergänzt wird das Sportangebot am 
Katschberg durch eine beleuchtete Rodelbahn 
und mehrere Winterwanderwege wie den 
Katschberger Adventweg. Auch im Sommer wird 
den Gästen am Katschberg eine vielfältige 
Freizeitinfrastruktur geboten, bestehend u.a. aus 
einem Adventurepark, einer Sommerrodelbahn 
oder einem Erlebnisspielplatz.  
Auch im Talbereich der Marktgemeinde besteht 
ein umfassendes Sport- und Freizeitangebot. Zu 
erwähnen sind die Freizeitanlage in Gries, 
bestehend aus einem Freibad samt Mini-
golfanlage, mehreren Tennisplätzen, einem 
Beachvolleyballplatz und einem Skaterplatz, der 
Fußballplatz des FC Rennweg sowie ein 
Kinderspielplatz im Hauptort Rennweg. Darüber 
hinaus besteht ein breites naturraumbezogenes 
Freizeitangebot, welches sich aus zahlreichen 
Wanderwegen, Mountainbikestrecken und einer 
Langlaufloipe zusammensetzt. Besonders das 
Pöllatal, welches vom Parkplatz aus über die 
elektrobetriebene Tschu-Tschu-Bahn erreichbar 
ist, stellt aufgrund seiner reizvollen Landschaft 
ein beliebtes Wandergebiet dar. 

Kultur
In der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
sind insgesamt 26 Vereine gemeldet, darunter 
zwei Freiwillige Feuerwehren sowie etliche 
Kultur- und Sportvereine. Die Bandbreite an 
Kulturvereinen erstreckt sich von der Musik (z.B. 
Katschtaler Jagdhornbläser, Katschtaler 
Trachtenkapelle, Katschtaler Sängerrunde), über 
das Brauchtum (z.B. Perchtengruppe Rennweg, 
Trachtengruppe Katschtal, Landjugend 
Rennweg) bis hin zum Theater (Theatergruppe 
Rennweg). Für kulturelle Veranstaltungen stehen 
die Räumlichkeiten des Bildungszentrums sowie 
der örtlichen Gasthäuser zur Verfügung. 
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Die Anbindung des Gemeindegebiets an das 
überregionale Straßennetz erfolgt über die A 10 
Tauernautobahn mit der Anschlussstelle Renn-
weg am Katschberg. Über die Autobahn ist 
einerseits eine gute Erreichbarkeit des Kärntner 
Zentralraumes gewährleistet, andererseits be-
steht über den mautpflichtigen Katschberg-
tunnel eine direkte Verbindung in den Salz-
burger Lungau. 
Die A 10 Tauernautobahn stellt eine der wenigen 
alpenquerenden Hauptverbindungen zwischen 
Deutschland und Südeuropa dar und weist daher 
ein entsprechend hohes Verkehrsaufkommen 
auf. Laut Daten der Asfinag wurde im Jahr 2023 
an der Zählstelle Leoben ein durchschnittliches 
tägliches Verkehrsaufkommen von etwa 25.629 
Fahrzeugen registriert, davon ca. 14% Schwer-
fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Das Verkehrs-
aufkommen unterliegt jedoch starken saisonalen 
Schwankungen, die Verkehrsspitze wird in den 
Sommermonaten erzielt. 

Als regionale Haupterschließungsachse des 
Liesertales fungiert die B 99 Katschberg Straße, 
welche von Spittal/Drau kommend über Gmünd, 
Rennweg und die Katschberghöhe weiter nach 
Salzburg führt. Die einzelnen Ortschaften im 
Gemeindegebiet von Rennweg liegen (mit 
Ausnahme von Mühlbach und der Katschberg-
höhe) abseits dieser Landesstraße und werden 
über das Gemeindestraßennetz erschlossen.  
Das Verkehrsaufkommen entlang der B 99 
Katschberg Straße ist durch die Eröffnung der 
Tauernautobahn in den 1970er Jahren merklich 
zurückgegangen. Im Jahr 2021 wurde bei der 
Zählstelle Rennweg ein durchschnittliches 
tägliches Verkehrsaufkommen von 2.496 Fahr-
zeugen gezählt, auf der Katschberghöhe wurden 
2.096 Fahrzeuge registriert. Der Schwer-
verkehrsanteil lag bei rund 5%. 

2.8.1.   Motorisierter Individualverkehr
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Hochrangiges Straßennetz (Quelle: RPK ZT-GmbH)

2.8.      Verkehr und technische Infrastruktur
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Linie Route Erschlossene 
Ortschaften

Kurspaare 
werktags

5132
Spittal/Drau-

Gmünd-
Rennweg-
Oberdorf

Ried, Brugg,           
Rennweg, St. Peter, 

Gries, Pron,        
Oberdorf

18

GV
8116

Gmünd-Rennweg-Katschberg 
(nur Winterbetrieb) Skibus

GV 
8117 Wirnsberg-St.Peter-Rennweg 

Schüler-
verkehrGV 

8118
Rennweg-Krangl-Aschbach-

Frankenberg-Laußnitz-Atzensberg
Buslinien und Frequenz (Quelle: Kärntner Linien)

ÖV-Erschließung des Gemeindegebietes (Quelle: RPK ZT-GmbH)

Die Anbindung des Gemeindegebiets an den 
öffentlichen Verkehr erfolgt durch die Buslinie 
5132 (Spittal/Drau – Gmünd – Rennweg – 
Oberdorf), welche werktags annähernd im 
Stundentakt verkehrt. Diese Linie erschließt die 
größeren Ortschaften im Talbereich (Rennweg, 
St. Peter, Gries, Oberdorf). In den Streusiedlungs-
gebieten der Hanglagen verkehren zwei  
Schulbuslinien (GV 8117, GV 8118). Im Winter 
wird das ÖV-Angebot durch einen Skibus (GV 
8116) ergänzt, welcher 11x täglich von Rennweg 
auf die Katschberghöhe fährt. Zu erwähnen ist 
auch die elektrobetriebene Tschu-Tschu-Bahn, 
welche Wanderer umweltfreundlich vom 
Sammelparkplatz ins hintere Pöllatal bringt. 

Für den Alltagsradverkehr im Hauptsiedlungs-
bereich der Marktgemeinde steht das be-
stehende Gemeindestraßennetz zur Verfügung. 
Eine separate Radfahrinfrastruktur ist nicht 
vorhanden und aufgrund des geringen Verkehrs-
aufkommens auch nicht erforderlich. In Anbe-
tracht der geringen Entfernungen und Höhen-
unterschiede zwischen den größeren Ort-
schaften am Talboden erscheint der Haupt-
siedlungsbereich der Marktgemeinde für die 
Bewältigung von Alltagswegen mit dem Fahrrad 

in der warmen Jahreszeit durchaus geeignet. Für 
sportlich ambitionierte Radfahrer werden 
mehrere Mountainbikestrecken angeboten, etwa 
zur Gamskogelhütte, zur Bonnerhütte oder ins 
Pöllatal. Auch hinsichtlich des Fußverkehrs 
herrscht innerhalb der Ortsbereiche meist das 
Mischprinzip vor, also die Mitnutzung der 
Fahrbahn durch Fußgänger. Baulich getrennte 
Gehwege findet man entlang der größeren 
Ortsdurchfahren, etwa in Rennweg oder in Gries. 

2.8.3.   Rad- und Fußverkehr

2.8.2.   Öffentlicher Verkehr

ÖV-Erschließung des Gemeindegebietes - ausschließlich reguläre Buslinien (Quelle: RPK ZT-GmbH)



Energieversorgung

Die Stromversorgung in der Marktgemeinde 
Rennweg wird über die KELAG sichergestellt. Das 
Leitungsnetz besteht aus einer 110-kV-Leitung, 
mehreren 20-kV-Leitungen sowie einem 
Umspannwerk in Mühlbach. Nennenswerte 
Kraftwerke (z.B. großflächige PV-Anlagen, Wind-
parks, Wasserkraftwerke) sind innerhalb des 
Gemeindegebietes kaum vorhanden. Eine etwa 
2.000 m² große PV-Anlage der Asfinag befindet 
sich am Südportal des Katschbergtunnels, der 
Strom wird jedoch nur für den Eigenbedarf 
verwendet. Eine private Kleinwindkraftanlage 
wurde vor einigen Jahren im Bereich einer Hof-
stelle am Atzensberg errichtet. 
Die Wärmeversorgung erfolgt im Gemeinde-
hauptort Rennweg sowie auf der Katschberghöhe 
durch zwei Biomasseheizwerke samt Nahwärme-
netzen. Die restlichen Siedlungsbereiche werden 
über Einzelwärmeanlagen versorgt. Detaillierte 
Informationen zur Energieversorgung sind dem 
Modul „Energieraumplanung“ (Kap. 6.1.) zu 
entnehmen. 

Trinkwasserversorgung

Die größeren Ortschaften am Talboden werden 
von Wassergenossenschaften mit Trinkwasser 
versorgt. In den Streusiedlungsbereichen der 
exponierten Lagen bestehen Einzelwasser-
versorgungsanlagen. Auf der Katschberghöhe 
erfolgt die Trinkwasserbereitstellung durch die 
Wasserversorgungsanlage Katschberg, welche 
von den Marktgemeinden Rennweg am 
Katschberg und St. Michael im Lungau 
gemeinsam betrieben wird. 

Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung erfolgt in den 
Siedlungsbereichen im Tal sowie in den meisten 
höher gelegenen Ortschaften (z.B. Saraberg, 
Adenberg, Frankenberg, Aschbach) durch die 
Gemeindekanalisation. Die Abwässer werden in 
der Kläranlage Rennweg gereinigt. Diese wurde 
2001 errichtet und befindet sich direkt am 
Lieserfluss, in der Nachbargemeinde Krems. Die 
restlichen Siedlungsansätze der Marktgemeinde 
Rennweg werden durch biologische Klein-
kläranlagen oder durch Senkgruben entsorgt. 
Der Siedlungsbereich Katschberghöhe wird 
überwiegend vom Reinhalteverband St. Michael 
im Lungau entsorgt.

Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung liegt im Zuständig-
keitsbereich des Abfallwirtschaftsverbandes 
Spittal/Drau. Die Entsorgung des Hausmülls, des 
Altpapiers und des Plastikmülls erfolgt 
regelmäßig über beauftragte Unternehmen. Für 
Wertstoffe (Glas, Metall) sind eigene Sammel-
stellen vorhanden. Für Sperrmüll und Problem-
stoffe steht das gemeindeeigene Altstoff-
sammelzentrum am Asfinag-Gelände in Gries 
zur Verfügung. Biologische Abfälle können in der 
Kompostieranlage Ried, direkt neben der Klär-
anlage gelegen, entsorgt werden. 

2.8.4.   Technische Ver- und Entsorgung
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Biomasseheizwerk Rennweg (Quelle: Google Maps)

Biomasseheizwerk Katschberg (Quelle: RPK ZT-GmbH)



Die Ermittlung der Bauflächenbilanz erfolgt nach 
den Richtlinien des Amtes der Kärntner 
Landesregierung und setzt sich aus folgenden 
Parametern zusammen:
- Bebautes bzw. widmungsgemäß 

verwendetes Bauland
- Unbebautes bzw. nicht widmungsgemäß 

verwendetes Bauland
- Bevölkerungsprognose für den 

Planungszeitraum der nächsten 10 Jahre
- Prognose zur Entwicklung der 

durchschnittlichen Haushaltsgröße für den 
Planungszeitraum der nächsten 10 Jahre

- Voraussichtlicher durchschnittlicher 
Baulandbedarf je Haushalt

- Flächenbedarf je Wohneinheit und 
Siedlungsform

- Entwicklungsziele der Gemeinde

Die unbebauten bzw. nicht widmungsgemäß 
verwendeten Baulandflächen werden nach 
folgenden Kriterien erfasst:
- unbebaute Wohnbaulandflächen ab 350 m² 

bzw. sonstige Baulandflächen ab einer 
ortstypischen Baugrundstücksgröße (z. B. 
Gewerbeflächen, Tourismusgebiete)

- Parzellen, welche ausschließlich mit 
untergeordneten Bauführungen bebaut sind 
(z.B. Garagen, Gartenhütten)

Stand: Herbst 2023

in ha

Gewidmete 
Fläche

Bebaute Fläche Aufschließungs-
gebiet

Baulandreserve  Baulandreserve 
in %

Dorfgebiet 73,7 55,9 5,1 12,7 17,2%
Wohnbauland 73,7 55,9 5,1 12,7 17,2%

Kurgebiet 2,7 2,4 0,0 0,3 11,1%
Reines Kurgebiet 12,6 8,1 2,1 2,4 19,0%
Sonderwidmung FZW/AP 9,7 7,0 0,0 2,7 27,8%
Tourismusbauland 25,0 17,5 2,1 5,4 21,6%

Gewerbegebiet 3,0 2,0 0,0 1,0 33,3%
Wirtschaftsbauland 3,0 2,0 0,0 1,0 33,3%

Sondergebiet 3,5 3,5 0,0 0,0 -

Gesamt 105,2 78,9 7,2 19,1 18,2%
Bauland nach Widmungskategorien und Baulandreserven (Quelle: Flächenwidmungsplan der Gemeinde)

Ausgenommen sind Grundstücke oder Grund-
stücksteile 
- auf denen die Bebaubarkeit durch andere 

Planungsvorgaben nicht möglich ist, wie z. B. 
Aufschließungsgebiete, Gefahrenzonen, 
Gefährdungsbereiche von 
Hochspannungsfreileitungen, 
Erdgasleitungen usw.

- die im direkten funktionalen Zusammenhang 
mit der Hauptnutzung stehen, wie z.B. 
Hausgärten von Wohnobjekten, 
Manipulationsflächen von 
Gewerbebetrieben, Lagerflächen bei 
landwirtschaftlichen Betrieben usw.

- bei denen zu erwarten ist, dass sie im Zuge 
einer Neuvermessung oder Revision des 
Flächenwidmungsplanes entfallen oder den 
angrenzenden bebauten Grundstücken 
zufallen (kleinteilige Restflächen)

Im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan der 
Marktgemeinde Rennweg am Katschberg sind 
mit Stand Herbst 2023 insgesamt 105,2 ha als 
Bauland gewidmet. Davon sind 78,9 ha bebaut, 
dies entspricht rund 75 % des gewidmeten 
Baulandes. Weitere 7,2 ha bzw. 7% sind als 
Aufschließungsgebiete festgelegt. Als Bauland-
reserve verbleiben demnach rund 19,1 ha bzw. 
18% des gewidmeten Baulandes. Die Lage der 
Baulandreserven ist in den Plandarstellungen der 
Planmappe ersichtlich. 

2.9.1.   Baulandreserve
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Der Baulandbedarf setzt sich aus folgenden drei 
Parametern zusammen: 

Parameter 1: Bevölkerungsentwicklung
Die Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
verzeichnete in den letzten Jahren eine negative 
Bevölkerungsentwicklung. Im Zeitraum 2011 bis 
2021 ist die Einwohnerzahl von 1.829 auf 1.741 
Personen um ca. 4,8% zurückgegangen. Laut 
Bevölkerungsprognose des Landes Kärnten ist  
bis zum Jahr 2035 mit einer Fortsetzung des 
Bevölkerungsrückganges in ähnlicher Dimension 
zu rechnen (-3,8% pro Jahrzehnt), wodurch sich 
im Jahr 2035 eine Einwohnerzahl von ca. 1.639 
Personen ergeben würde.  

Parameter 2: Haushaltsgröße
Die Haushaltsgröße verringerte sich von 2,43 
Personen/Haushalt im Jahr 2011 auf 2,30 
Personen/Haushalt im Jahr 2021. Auch für die 
nächsten 10 Jahre (2025-2035) ist ein leichter 
Rückgang der Haushaltsgröße zu erwarten. Bei 
Fortschreibung des bisherigen Trends beläuft 
sich die durchschnittliche Haushaltsgröße im 
Jahr 2035 auf 2,13 Personen/Haushalt. 

Aus den zwei Größen „Bevölkerungszahl 2035“ 
und „Haushaltsgröße 2035“ ergibt sich ein 
rechnerischer Bedarf von 25 zusätzlichen 
Wohneinheiten für die nächsten 10 Jahre. 

Bevölkerungsprognose

Bevölkerungsstand 2011 1.829
Bevölkerungsstand 2021 1.741
Bevölkerungsentwicklung 2011-2021 -0,48% p.a.
Bevölkerungsentwicklung 2021-2035 
(gemäß Prognose AKL)

-0,38% p.a.

Bevölkerungszahl 2035 1.639

Prognose der Haushaltsgröße

Haushaltsgröße 2011 2,43
Haushaltsgröße 2021 2,30
Entwicklung der Hh-Größe 2011-2021 -0,53% p.a.
Entwicklung der Hh-Größe 2021-2035 
(Trendfortschreibung)

-0,53% p.a.

Haushaltsgröße 2035 2,13

Bedarf an zusätzlichen Wohneinheiten

Bevölkerungszahl 2035 1.639
Haushaltsgröße 2035 2,13
Anzahl Haushalte 2035 770

Basis: Anzahl der Haushalte 2024 745
Zuwachs an Haushalten (2025-2035) = 
Bedarf an Wohneinheiten +25

Der laut Statistik Austria aus dem Jahr 2001 
ermittelte Ersatzbedarf von Substandard-
wohnungen der Kategorie D wird nicht mehr 
herangezogen, da es sich einerseits um einen 
veralteten Datensatz handelt und andererseits 
bei Substandardwohnungen primär eine 
bauliche Sanierung anzustreben ist, weshalb sich 
kein zusätzlicher Baulandbedarf ergibt. 

Parameter 3: Baulandbedarf je Wohneinheit
Als Grundlage für die Errechnung des zukünf-
tigen Baulandbedarfes je Wohneinheit liegt die 
Verteilung der angestrebten Siedlungsformen 
vor: Rund 80 % der Wohnungen sollen in Ein- 
und Zweifamilienhäusern, rund 20 % in 
Geschoßwohnanlagen realisiert werden. Für die 
Siedlungsform Ein- und Zweifamilienhäuser wird 
ein Bedarf von 800 m² Nettobauland je Wohn-
einheit angenommen, für  Geschoßwohnbauten 
400 m² je Wohneinheit. 

Bedarf Wohnbauland
Aus den zuvor genannten drei Parametern ergibt 
sich ein rechnerischer Wohnbaulandbedarf von 
1,8 ha. Entsprechend der bisherigen Flächen-
widmung ist der Wohnbaulandbedarf zu 100% 
der Kategorie Bauland Dorfgebiet zuzurechnen.

Bedarf Tourismusbauland
Im Gegensatz zum Wohnbaulandbedarf lässt 
sich der zukünftige Baulandbedarf im Tourismus 
nicht durch ein Rechenmodell ermitteln, da die 
bauliche Entwicklung im Tourismus von 
vielfältigen Faktoren abhängt. In Anbetracht der 
Investitionsabsichten mehrerer Hotelliers auf der 
Katschberghöhe kann bis 2035 mit etwa 2-3 
touristischen Großprojekten  gerechnet werden. 
Unter Berücksichtigung eines ortsüblichen 
durchschnittlichen Flächenbedarfs von etwa     
1,0 ha pro Beherbergungsgroßbetrieb lässt sich 
im Tourismussektor ein Baulandbedarf von rund    
3,0 ha abschätzen. Im Bereich der Freizeitwohn-
sitze und Apartmenthäuser wird kein Bauland-
bedarf festgelegt, um einen weiteren Anstieg 
von „kalten Betten“ zu vermeiden. 

Wohn-
bauland-
bedarf

Anzahl 
Wohnein-
heiten

Flächen-
bedarf je 
Wohneinheit

Flächen-
bedarf

Ein- und 
Zweifamilien-
häuser 

20 (80%) 800 m² 1,6 ha

Geschoß-
wohnbauten 5 (20%) 400 m² 0,2 ha

Summe 25 (100%) - 1,8 ha

2.9.2.   Baulandbedarf
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Bedarf Wirtschaftsbauland
Auch im Wirtschaftsbauland lässt sich der 
zukünftige Flächenbedarf nur näherungsweise 
abschätzen. Das Gewerbegebiet Rennweg, 
welches sich seit 2010 an der Autobahnabfahrt 
entwickelt hat, weist ein bebautes Gesamt-
ausmaß von rund 1,0 ha auf. Für die kommende 
Planungsperiode (2025-2035) wird daher 
ebenfalls eine Nachfrage nach Gewerbegrund-
stücken im Ausmaß von ca. 1,0 ha angenommen. 
Ortsverträgliche Gewerbebetriebe wie etwa ein 
Installateur können darüber hinaus auch im 
Bauland Dorfgebiet untergebracht werden. 

Bedarf Sondergebiet
Die Kategorie Sondergebiet deckt eine Vielzahl 
an spezifischen Nutzungen ab (z.B. Heizwerk, 
Liftstationen, Mehrzweckgebäude). Der Bauland-
bedarf ergibt sich demnach aus diversen 
standortgebundenen Einzelvorhaben, weshalb 
die Ermittlung eines allgemeinen Bauland-
bedarfs nicht zweckmäßig ist.

Baulandüberhang und Baulandreserve in Jahren  

in ha
Baulandreserve Baulandbedarf 

(2025-2035)
Baulandüberhang/

Baulanddefizit
Baulandreserve in 

Jahren

Dorfgebiet 12,7 1,8 10,9 70
Wohnbauland 12,7 1,8 10,9 70

Kurgebiet 0,3 0,0 0,3 -
Reines Kurgebiet 2,4 3,0 -0,6 10
Sonderwidmung FZW/AP 2,7 0,0 2,7 -
Tourismusbauland 5,4 3,0 2,4 18

Gewerbegebiet 1,0 1,0 0,0 10
Wirtschaftsbauland 1,0 1,0 0,0 10

Sondergebiet 0,0 0,0 0,0 -

Gesamt 19,1 5,8 13,3 33

Der Baulandüberhang ergibt sich durch die 
Gegenüberstellung des prognostizierten 
Baulandbedarfes für die nächsten 10 Jahre mit 
der ermittelten Baulandreserve (unbebautes 
Bauland). Der Wert gibt an, wieviel Hektar 
unbebautes Bauland existiert, für welches es 
rechnerisch keinen Bedarf gibt. Bei negativen 
Werten besteht eine Unterversorgung, d. h. der 
Baulandbedarf übersteigt die Reserve.
Die Baulandreserve lässt sich auch in Jahren aus-
drücken. Die Jahre geben an, wie lange es 
dauert, bis die Baulandreserve rechnerisch ver-
braucht ist. Insgesamt geht man davon aus, dass 
nur so viel Bauland ausgewiesen werden soll, wie 
für den Planungszeitraum (10 Jahre) benötigt.

In der nachfolgenden Tabelle ist erkennbar, 
dass sich der Baulandhang im Wohnbauland 
auf rund 10,9 ha beläuft. Die Baulandreserven 
decken den Bedarf von etwa 70 Jahren. 
Anzumerken ist, dass es sich bei den 
Baulandreserven der Kategorie Bauland 
Dorfgebiet vielfach um „Altwidmungen“ 
handelt, die bereits vor mehreren Jahrzehnten 
ohne Bebauungsverpflichtung ausgewiesen 
wurden. Zahlreiche Flächen befinden sich 
überdies nicht in planmäßig angelegten 
Wohnsiedlungen, sondern in landwirtschaftlich 
geprägten Dorfkernen oder Ungunstlagen, wo 
eine lückenlose Bebauung oftmals nicht 
möglich bzw. zielführend ist. 
Im Tourismusbauland besteht insgesamt ein 
leichter Baulandüberhang von 2,4 ha. Der 
Großteil davon betrifft Baulandwidmungen für 
Freizeitwohnsitze und Apartmenthäuser, 
welche seitens der Gemeinde nicht mehr 
angestrebt werden (kein Baulandbedarf). Der 
zukünftige Flächenbedarf für Tourismus-
betriebe sollte ausschließlich über die 
Kategorie „Bauland Reines Kurgebiet“ 
abgedeckt werden, um eine gewerblich-
touristische Nutzung sicherzustellen. In dieser 
Widmungskategorie übersteigt der Bauland-
bedarf von 3,0 ha die vorhandenen Reserven 
von 2,4 ha, weshalb in diesem Bereich ein 
leichtes Baulanddefizit festzustellen ist. 
Im Wirtschaftsbauland entspricht die 
vorhandene Baulandreserve von 1,0 ha exakt 
dem ermittelten Flächenbedarf für die 
kommenden 10 Jahre. Voraussetzung für die 
tatsächliche Verwertung dieser Bauland-
reserven ist die Verfügbarkeit der jeweiligen 
Flächen, ansonsten wäre für die Ansiedelung 
von Gewerbebetrieben ebenfalls zusätzlicher 
Baulandbedarf gegeben.  

2.9.3.   Baulandüberhang



Die Baulandreserven in der Marktgemeinde 
Rennweg a. K. belaufen sich insgesamt auf rund 
19,1 ha. Diese Flächen werden aus Sicht der 
Raumplanung nicht widmungsgemäß verwendet 
bzw. als Reserve gehortet, und sollen daher 
entsprechend mobilisiert werden. Einige dieser 
Flächen befinden sich in innerörtlichen 
Gunstlagen und sind vollständig mit technischer 
Infrastruktur erschlossen. Diese Grundstücke 
sind vorrangig durch Maßnahmen der Bauland-
mobilisierung zu aktivieren. Andere Flächen 
befinden sich in Lagen, die mit den Zielen der 
Raumordnung nicht vereinbar sind oder dessen 
Verwertung langfristig nicht absehbar ist. 
Aufgrund der Komplexität im Einzelfall ist die 
entsprechende Maßnahme zur Bauland-
moblisierung jeweils nach der örtlichen 
Situation, des konkreten Umstandes und der 
spezifischen Zielsetzung für den Teilbereich zu 
setzen. Ein einheitlich geltendes Regelwerk für 
alle Einzelfälle lässt sich nur schwer erstellen. Es 
handelt sich vielmehr um einen langfristigen 
Prozess, der einer klaren Strategie unterliegt. 
Die Gemeinde war bisher bereits bemüht, das 
unbebaute Bauland einer widmungsgemäßen 
Verwendung zuzuführen. Durch die konsequente 
Anwendung der Vertragsraumordnung bei 
Neuwidmungen und die Bebauung von 
Altwidmungen konnte das Ausmaß der 
Baulandreserven im Vergleich zum ÖEK 2012 
bereits um rund 3,5 ha reduziert werden. 
Dadurch wurde einerseits die Notwendigkeit von 
Neuausweisungen reduziert und andererseits 
können die bestehenden Infrastrukturnetze 
effizienter genutzt werden, was sich wiederum 
positiv auf den Gemeindehaushalt auswirkt.

Bodenpolitische Zielsetzungen
Die Marktgemeinde Rennweg a. K. ist auch 
zukünftig bestrebt, bei Neuwidmungen von 
Bauland weiterhin konsequent privatrechtliche 
Vereinbarungen mit den Grundstückseigen-
tümern abzuschließen, um die widmungs-
konforme Nutzung der Flächen sicherzustellen. 
Weiters sollen im Rahmen der FWP-
Überarbeitung die Aufschließungsgebiete 
geprüft werden. Insbesondere größere, nicht 
erschlossene Baulandreserven können als 
Aufschließungsgebiet festgelegt werden, um 
eine gesamtheitliche, effiziente Erschließung und 
Bebauung sicherzustellen. Bei Aufhebung von 
Aufschließungsgebieten sind jedenfalls 
Bebauungsverpflichtungen abzuschließen. 
Die Baulandreserven in Ungunstlagen sollen 
möglichst durch Rückwidmungen abgebaut 
werden, um der positiven Gesamtentwicklung 
der Gemeinde nicht entgegenzustehen. Hierbei 
ist zu beachten, dass öffentliche Interessen und 
die Belange des Gemeinwohls den Einzel-
interessen jedenfalls vorzuziehen sind. 
Detaillierte Aussagen zur Baulandmobilisierung, 
auch bezogen auf konkrete Baulandflächen, sind 
dem Modul „Baulandmobilisierung und Leer-
standsaktivierung“ im Kap. 6.2 zu entnehmen. 

2.9.4.   Baulandmobilisierung

Bestandsaufnahme

44

Marktgemeinde Rennweg am Katschberg - ÖEK 2026

RPK ZT-GmbH

Bestandsaufnahme

44

Marktgemeinde Rennweg am Katschberg - ÖEK 2026

RPK ZT-GmbH



Die Funktionale Gliederung bildet die Grundlage 
zur langfristigen geordneten Entwicklung im 
gesamten Gemeindegebiet. Darin werden 
einzelnen Ortschaften oder Standorten 
bestimmte Funktionen zugeschrieben, um 
einerseits die bestmögliche Entwicklung der 
Wirtschafts- und Sozialstruktur anzustreben und 
anderseits eine entsprechende Ausstattung mit 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge in 
zumutbarer Entfernung für die Bevölkerung 
sicherzustellen.
Die Gliederung der Ortschaften erfolgt nach 
Maßgabe ihrer bestehenden Ausstattung und 
ihrer künftig zugedachten Aufgaben in einem 
hierarchisch geordneten Siedlungssystem. Es 
wird grundsätzlich zwischen 
- Vorrangstandorten für die 

Siedlungsentwicklung, 
- Standorten mit bedingter 

Entwicklungsfähigkeit und 
- Orten ohne Entwicklungsfähigkeit
unterschieden.

Den Standorten werden folgende Leitfunktionen 
zugewiesen, die in weiterer Folge durch die 
zulässigen Nutzungen von Widmungskategorien 
im Flächenwidmungplan verfestigt werden soll:
- Zentralörtliche Funktion
- Wohnfunktion
- Dörfliche Mischfunktion
Für Standorte mit spezifischen Nutzungen 
stehen folgende Funktionen zur Auswahl:
- Tourismusfunktion
- gewerblich-industrielle Funktion
- gewerbliche Funktion
- Sport- und Erholungsfunktion
- Abbaubereich Rohstoffe
- Sonderfunktion

Die Funktionale Gliederung der Marktgemeinde 
Rennweg ist in der nachstehenden Abbildung 
ersichtlich. Nicht abgebildete Ortschaften 
werden als Orte ohne Entwicklungsfähigkeit 
eingestuft. Zielsetzungen zu den einzelnen 
Standorten werden in den ortsbezogenen Zielen 
und Maßnahmen (Kap. 5.3) formuliert. 

Funktionale Gliederung der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg (Quelle: RPK ZT-GmbH)
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Funktionale Gliederung

Vorrangstandort – Hauptort/Zentrum mit zentralörtlicher Funktion
• Gemeindehauptort Rennweg

Vorrangstandort – Ortschaft mit Entwicklungsfähigkeit (dörfliche Mischfunktion)
• St. Peter

Bedingte Entwicklungsfähigkeit – Dörfliche Mischfunktion 
• St. Georgen
• Gries
• Oberdorf
• Krangl

Vorrangstandort - Gewerbliche Tourismusfunktion 
• Katschberghöhe

Bedingte Entwicklungsfähigkeit - Gewerbliche Funktion
• Gewerbegebiet St. Georgen



4 Siedlungsschwerpunkte

Rechtsgrundlage
In  § 10 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 
2021 wird als Instrument der örtlichen 
Raumplanung zur planmäßigen Gestaltung und 
Entwicklung des Gemeindegebietes die 
Festlegung von Siedlungsschwerpunkten gere-
gelt. Ziel dieser Rechtsnorm ist es, absehbare 
Baulandbedarfe auf Bereiche zu lenken, die für 
die künftige Siedlungsentwicklung besonders 
geeignet sind. 

Ziel der Raumordnung
Durch die Festlegung von Siedlungsschwer-
punkten soll einerseits das weitere Fortschreiten 
von Zersiedelung verhindert werden, anderer-
seits wird aber auch auf die Herausforderungen 
in Bezug auf den demografischen Wandel 
reagiert. Die weitere Siedlungsentwicklung soll 
flächensparend auf wenige Hauptorte 
konzentriert werden, um Standorte mit 
Versorgungsfunktion für die Daseinsvorsorge zu 
sichern bzw. weiterzuentwickeln.
Aussagen zu Siedlungsschwerpunkten ein-
schließlich deren Funktion sind im Rahmen der 
Erlassung örtlicher Entwicklungskonzepte (vgl.    
§ 9 Abs. 3 Z 9 K-ROG 2021), auf Grundlage einer 
umfassenden Bestandserhebung der 
gemeindlichen Strukturen, zu treffen. Dabei 
besteht ein unmittelbarer Zusammenhang mit 
der funktionalen Gliederung (vgl. § 9 Abs. 3 Z 4 
K-ROG 2021), welche einzelne Ortschaften oder 
Siedlungsbereiche hinsichtlich ihrer Ausstat-
tungsmerkmale in einem hierarchisch geord-
neten Siedlungssystem einstuft. Hierdurch wird 
als Ziel der Raumordnung, eine möglichst 
ausreichenden Grundversorgung der Bevöl-
kerung mit häufig benötigten öffentlichen und 
privaten Gütern und Dienstleistungen in 
angemessener Qualität und in zumutbarer 
Entfernung sicherzustellen, verfolgt. Insgesamt 
soll die bestmögliche Entwicklung der 
Wirtschafts- und Sozialstruktur innerhalb des 
Gemeindegebietes angestrebt werden.

Begriffsdefinition
Eine Begriffsdefinition zu Siedlungsschwer-
punkten lässt sich aus einem Auszug der 
Begründung zu § 9 K-ROG 2021 entnehmen: „Als 
Siedlungsschwerpunkte werden unter 
Berücksichtigung der Funktion der Zentralen 
Orte und der Verflechtungsbereiche in den 
Talschaften, Siedlungen oder Siedlungsteile 

4.1.      Grundlagen

innerhalb einer Gemeinde in Betracht kommen, 
die wegen ihrer Ausstattung mit zentralen 
Einrichtungen, ihrer Erreichbarkeit, ihrer Ein-
wohnerzahl und vorhandener oder absehbarer 
Potenziale für eine Bebauung oder Innenv-
erdichtung günstige Voraussetzungen für ihre 
Weiterentwicklung aufweisen.“ 

Zusammenhang Baulandbedarf 
Eine weitere wichtige Aussage im örtlichen 
Entwicklungskonzept, die bei der Festlegung von 
Siedlungsschwerpunkten zu beachten ist, wird 
durch die Abschätzung des Baulandbedarfes für 
den Planungszeitraum von 10 Jahren getroffen. 
Durch den quantitativen Bedarf an Bauland ist 
grundsätzlich die Erforderlichkeit der Festlegung 
von Siedlungsschwerpunkten zu sehen.

Zusammenhang Flächenwidmung
Die Festlegung von Siedlungsschwerpunkten 
betrifft vor allem die Ebene der 
Flächenwidmung. Im Falle, dass die Bauland-
reserven den abschätzbaren Baulandbedarf für 
die nächsten 10 Jahre übersteigen, kann die 
Neufestlegung von Bauland u.a. nur erfolgen, 
wenn die Grundflächen in einem festgelegten 
Siedlungsschwerpunkt gelegen sind (vgl. § 15 
Abs. 5 Z 2 K-ROG 2021). 

Abbildung aus der Theorie der Zentralen Orte nach 
Walther Christaller: Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine öko-

nomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der 
Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funkti-

onen, Jena 1933, S. 71
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Kriterien und Grundsätze
Die Festlegung von Siedlungsschwerpunkten 
erfolgt anhand der in § 10 Abs. 1 K-ROG 2021 
gelisteten Kriterien, wobei auf deren Erfüllung 
„Bedacht zu nehmen“ ist. Die „Bedachtnahme“ 
ist durch eine kumulative raumordnungs-
fachliche Betrachtung vorzunehmen, d. h. nicht 
jedes einzelne Kriterium soll entscheidend sein, 
sondern das Gesamtbild.

Demnach ist auf folgende Kriterien Bedacht zu 
nehmen (§ 10 Abs. 1 K-ROG 2021):

1. Dichte, zusammenhängende Bebauung u. 
typische innerörtliche Nutzungsvielfalt:

Der Siedlungsbereich verfügt über eine 
vergleichsweise hohe Bebauungsdichte. Die 
Struktur ist kompakt, d. h. sie weist in der Regel 
zusammenhängende, teilweise geschlossene 
Bebauungsweisen auf. Dabei ist auf die historisch 
gewachsenen regionstypischen Formen Bedacht 
zu nehmen.
Der Siedlungsbereich weist eine typische 
innerörtliche Nutzungsvielfalt auf, mit einer 
Durchmischung der Funktionen Wohnen, 
Arbeiten, Versorgung und Erholung. Auch wenn 
der Siedlungsbereich einen Funktionsverlust 
erlitten hat (Schließung des letzten Geschäftes), 
ist von einer nachwirkenden Prägung der 
ursprünglichen Funktion auszugehen, zumal die 
Stärkung bzw. (Wieder-) Belebung des Orts-
kernes ein wesentliches Ziel der Raumordnung 
darstellt.

2. Ausstattung mit Versorgungs- und 
Dienstleistungseinrichtungen             
(zentralörtliche Einrichtungen):

Die Ausstattung mit Versorgungs- und 
Dienstleistungseinrichtungen ist im Hinblick auf 
die angedachte Versorgungsfunktion für die 
Daseinsvorsorge von zentraler Bedeutung. Dazu 
zählen insbesondere Einrichtungen, die der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
des täglichen Bedarfs dienen (Nahversorger), 
soziale und kulturelle Einrichtungen (Schulen, 
Kindergärten, Kirchen, Pfarrämter, Gemeinde-
amt, Ärzte, Pflegeheime, Sport- und Bürger-
zentren), Gastronomiebetriebe sowie sonstige 
Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe mit 
Versorgungsfunktion (Apotheke, Bank, Post, 
Trafik usw.).

3. Schwerpunkt der                 
Bevölkerungsentwicklung:

Der Schwerpunkt der Bevölkerungsentwicklung 
zielt darauf ab, primär Siedlungsbereiche mit 
größerer Einwohnerzahl weiterzuentwickeln,  
sodass in diesen Ortschaften ein Grundangebot 
an zentralörtlichen Einrichtungen ermöglicht 
bzw. erhalten wird.  Als Hauptkriterium kann die 
absolute Bevölkerungszahl der jeweiligen 
Ortschaft herangezogen werden. Darüber hinaus 
ist auch die Bevölkerungsentwicklung der letzten 
Jahrzehnte ausschlaggebend. 

4. Gute Erreichbarkeit innerhalb des 
Gemeindegebietes:

Bei der verkehrlichen Erreichbarkeit innerhalb 
des Gemeindegebietes ist davon auszugehen, 
dass es zumindest einen zentralen Punkt mit 
entsprechender Anbindung an den öffentlichen 
Personennah- oder auch Fernverkehr gibt 
(Bahnhof, Bahnhaltestelle, Busbahnhof). Da 
dieser Punkt auch außerhalb von Siedlungs-
bereichen oder auch grenznah in 
Nachbargemeinden liegen kann, ist dessen 
Erreichbarkeit über das lokale ÖV-Netz oder 
durch das Fuß- und Radwegenetz nachzuweisen. 
Dabei ist die Qualität der Anbindung zu erheben, 
z. B. die Bedienungsfrequenz von Haltestellen 
und die zumutbaren Entfernungen für den Fuß- 
und Radverkehr samt Ausbauzustand des 
Wegenetzes.

5. Vorhandensein innerörtlicher Verdich-
tungspotenziale und verfügbarer 
Baulandreserven:

Der Siedlungsschwerpunkt hat räumliche 
Potenziale für die Siedlungsentwicklung aufzu-
weisen. Dies können innerörtliche Verdichtungs-
potenziale im Bestand, Baulandreserven oder 
Neubaugebiete im Anschluss an den Siedlungs-
zusammenhang sein. Hierbei ist die Verfüg-
barkeit etwaiger Potenzialflächen ebenso zu 
prüfen wie die Baulandeignung gem. § 15 Abs. 1 
K-ROG 2021.
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Die Ermittlung von Siedlungsschwerpunkten 
erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: 
Zunächst werden auf Grundlage der 
Bestandsaufnahme jene Siedlungsbereiche, 
welche aufgrund ihrer Raumstruktur potenzielle 
Siedlungsschwerpunkte sein könnten, hinsicht-
lich ihrer Funktion, ihrer räumlichen Situierung 
und weiterer Merkmale, die sich aus der 
Bestandsaufnahme zum örtlichen Entwicklungs-
konzept ergeben, vorselektiert. 

In der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg 
sind folgende Ortschaften als potenzielle 
Siedlungsschwerpunkte einzustufen: 

• Rennweg
• St. Peter
• Gries
• St. Georgen
• Krangl
• Oberdorf
• Mühlbach
• Aschbach
• Frankenberg

Diese potenziallen Siedlungsschwerpunkte 
werden in der Folge einer detaillierten Prüfung 
nach den gesetzlichen Vorgaben unterzogen. 

4.2.      Prüfmethodik
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1. Rennweg
umfasst das Siedlungsgebiet des Gemeindehauptortes Rennweg

Prüfkriterium ja nein Beurteilung

1.1 dichte, zusammenhängende Bebauung X
kompakte längliche Siedlungsstruktur, dichte 
Bebauung im Ortskern, mehrere 
Geschoßwohnanlagen

1.2 typische innerörtliche Nutzungsvielfalt X
Wohnen, Tourismus, Gastronomie, Handel, 
Dienstleistungen, öffentliche Einrichtungen, 
Bildungseinrichtungen, Landwirtschaft   

2. Ausstattung mit Versorgungs- und 
    Dienstleistungseinrichtungen (zentralörtliche 
    Einrichtungen)

X
Gemeindeamt mit Tourismusbüro, Volksschule, 
Mittelschule, Kindergarten, Nahversorger, Bankfiliale, 
Gasthöfe, Café, KFZ-Werkstätte, Polizeiinspektion, 
Feuerwehr, Arzt mit Hausapotheke

3. Schwerpunkte der Bevölkerungsentwicklung X
Gemeindehauptort mit insgesamt 331 Einwohnern, 
stark rückläufige Bevölkerungsentwicklung (-26% 
seit 2001)

4. innerhalb des Gemeindegebietes gut erreichbar X
Autobahnauffahrt Rennweg, B99 Katschberg Straße, 
Buslinie 5132 (werktags 18 Kurspaare in Richtung 
Gmünd bzw. Spittal/Drau)

5. innerörtliche Verdichtungspotenziale und 
    Baulandreserven, die für eine Weiterentwicklung 
    verfügbar sind

X größere Baulandreserven im Anschluss an die 
kompakte Siedlungsstruktur 

Gesamtbeurteilung
Rennweg erfüllt die Kriterien eines Siedlungsschwerpunktes

2. St. Peter
umfasst das Siedlungsgebiet der Ortschaft St. Peter

Prüfkriterium ja nein Beurteilung

1.1 dichte, zusammenhängende Bebauung X
kompakter Ortskern mit östlich anschließender 
Einfamilienhaussiedlung, einzelne Geschoß-
wohnanlagen

1.2 typische innerörtliche Nutzungsvielfalt X Wohnen, Landwirtschaft, Gastronomie, Tourismus, 
öffentliche Einrichtungen

2. Ausstattung mit Versorgungs- und 
    Dienstleistungseinrichtungen (zentralörtliche 
    Einrichtungen)

X 2 Gasthöfe, Pfarrkirche mit Friedhof, Feuerwehr

3. Schwerpunkte der Bevölkerungsentwicklung X
zweitgrößte Ortschaft der Gemeinde mit 222 
Einwohnern, starker Bevölkerungsrückgang 
(-23% seit 2001) 

4. innerhalb des Gemeindegebietes gut erreichbar X

gute öffentliche Anbindung durch Buslinie 5132 
(werktags 18 Kurspaare nach Rennweg, Gmünd und 
Spittal/Drau), Haltestelle 500m außerhalb des 
Ortskerns, Gemeindehauptort Rennweg in 
radfahrtauglicher Entfernung

5. innerörtliche Verdichtungspotenziale und 
    Baulandreserven, die für eine Weiterentwicklung 
    verfügbar sind

X große innerörtliche Potenzialfläche im östlichen 
Anschluss an den Ortskern

Gesamtbeurteilung
St. Peter erfüllt die Kriterien eines Siedlungsschwerpunktes

4.3.      Prüfung nach Kriterien



Siedlungsschwerpunkte

51

Marktgemeinde Rennweg am Katschberg - ÖEK 2026

RPK ZT-GmbH

3. Gries
umfasst den Siedlungsbereich der Ortschaft Gries, die südwestlich angrenzende Ortschaft Pron wird aufgrund der 
schattseitigen Lage nicht in die Prüfung einbezogen

Prüfkriterium ja nein Beurteilung

1.1 dichte, zusammenhängende Bebauung X kompakte bandförmige Ortschaft entlang des 
Lieserflusses, keine verdichteten Bauformen 

1.2 typische innerörtliche Nutzungsvielfalt X Wohnen, Landwirtschaft, Tourismus, 
Freizeiteinrichtungen

2. Ausstattung mit Versorgungs- und 
    Dienstleistungseinrichtungen (zentralörtliche 
    Einrichtungen)

X Freibad, Sportplätze

3. Schwerpunkte der Bevölkerungsentwicklung X
167 Einwohner und damit drittgrößte Ortschaft der 
Gemeinde, leichter Bevölkerungsrückgang
(-8% seit 2001)

4. innerhalb des Gemeindegebietes gut erreichbar X
gute öffentliche Anbindung durch Buslinie 5132 
(werktags 18 Kurspaare nach Rennweg, Gmünd und 
Spittal/Drau), Gemeindehauptort Rennweg in 
radfahrtauglicher Entfernung

5. innerörtliche Verdichtungspotenziale und 
    Baulandreserven, die für eine Weiterentwicklung 
    verfügbar sind

X einzelne Baulandreserven, größeres  
Arrondierungspotenzial im Westen

Gesamtbeurteilung
Gries erfüllt weitgehend die Kriterien eines Siedlungsschwerpunktes

4. St. Georgen

umfasst das Siedlungsgebiet der Ortschaft St. Georgen 

Prüfkriterium ja nein Beurteilung

1.1 dichte, zusammenhängende Bebauung X kompakter Dorfkern, lückenhafte Einfamilien-
hausbebauung im nördlichen Anschluss

1.2 typische innerörtliche Nutzungsvielfalt X Wohnen, Landwirtschaft, Tourismus

2. Ausstattung mit Versorgungs- und 
    Dienstleistungseinrichtungen (zentralörtliche 
    Einrichtungen)

X
Kirche mit Friedhof, fußläufige Erreichbarkeit der 
zentralörtlichen Einrichtungen im 
Gemeindehauptort Rennweg

3. Schwerpunkte der Bevölkerungsentwicklung X 101 Einwohner, starker Bevölkerungsrückgang
(-21% seit 2001)

4. innerhalb des Gemeindegebietes gut erreichbar X

fußläufige Erreichbarkeit des Gemeindehaupt-ortes 
Rennweg (ca. 500 m) sowie der dort befindlichen 
Bushaltestelle „Rennweg Schule“ der Linie 5132 
(werktags 18 Kurspaare in Richtung Gmünd bzw. 
Spittal/Drau) 

5. innerörtliche Verdichtungspotenziale und 
    Baulandreserven, die für eine Weiterentwicklung 
    verfügbar sind

X
Größere innerörtliche Baulandreserven im 
nördlichen Anschluss an den Dorfkern, Gunstlage an 
der Sonnseite des Katschtales 

Gesamtbeurteilung
St. Georgen kann als ergänzender Siedlungsschwerpunkt zum Siedlungsschwerpunkt Rennweg 
eingestuft werden. 
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5. Krangl

umfasst den Siedlungsbereich der Ortschaft Krangl

Prüfkriterium ja nein Beurteilung

1.1 dichte, zusammenhängende Bebauung X
organischer Siedlungsbereich auf einer Hangterrasse 
oberhalb des Katschtales, bestehend aus 
landwirtschaftlichem Dorfkern und kompakter 
Einfamilienhaussiedlung 

1.2 typische innerörtliche Nutzungsvielfalt X Wohnen, Landwirtschaft

2. Ausstattung mit Versorgungs- und 
    Dienstleistungseinrichtungen (zentralörtliche 
    Einrichtungen)

X
fußläufige Erreichbarkeit der zentralörtlichen 
Einrichtungen im Gemeindehauptort Rennweg 
(Entfernung ca. 1 km)

3. Schwerpunkte der Bevölkerungsentwicklung X
viertgrößte Ortschaft der Gemeinde mit 165 
Einwohnern, begehrtes Siedlungsgebiet, daher 
leichter Bevölkerungszuwachs (+3%)

4. innerhalb des Gemeindegebietes gut erreichbar X
fußläufige Erreichbarkeit des Gemeindehauptortes 
Rennweg sowie der dort befindlichen Bushaltestelle 
„Rennweg Haus Josefin“ der Linie 5132 (werktags 18 
Kurspaare in Richtung Gmünd bzw. Spittal/Drau)

5. innerörtliche Verdichtungspotenziale und 
    Baulandreserven, die für eine Weiterentwicklung 
    verfügbar sind

X einzelne Baulandreserven, mehrere innerörtliche 
Verdichtungspotenziale 

Gesamtbeurteilung
Krangl kann als ergänzender Siedlungsschwerpunkt zum Siedlungsschwerpunkt Rennweg eingestuft 
werden. 

6. Oberdorf
umfasst den Siedlungsbereich der Ortschaft Oberdorf, die westlich angrenzende Ortschaft Abwerzg wird aufgrund der 
Hanglage und der Gefahrenzonen nicht in die Prüfung einbezogen 

Prüfkriterium ja nein Beurteilung

1.1 dichte, zusammenhängende Bebauung X kompakt strukturierter dörflicher Siedlungsbereich, 
keine verdichteten Bauformen

1.2 typische innerörtliche Nutzungsvielfalt X Wohnen, Landwirtschaft, Tourismus, Kleingewerbe

2. Ausstattung mit Versorgungs- und 
    Dienstleistungseinrichtungen (zentralörtliche 
    Einrichtungen)

X keine zentralörtlichen Einrichtungen mit 
Versorgungsrelevanz

3. Schwerpunkte der Bevölkerungsentwicklung X 137 Einwohner, leichter Bevölkerungsrückgang           
(-7% seit 2001)

4. innerhalb des Gemeindegebietes gut erreichbar X
gute öffentliche Anbindung durch Buslinie 5132 
(werktags 18 Kurspaare nach Rennweg, Gmünd und 
Spittal/Drau)

5. innerörtliche Verdichtungspotenziale und 
    Baulandreserven, die für eine Weiterentwicklung 
    verfügbar sind

X Einzelne Baulandreserven vorhanden, 
Einschränkungen durch Gefahrenzonen

Gesamtbeurteilung
Oberdorf erfüllt die Kriterien eines Siedlungsschwerpunktes nicht
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7. Mühlbach

umfasst das Siedlungsgebiet der Ortschaft Mühlbach

Prüfkriterium ja nein Beurteilung

1.1 dichte, zusammenhängende Bebauung X kleiner organischer Siedlungsansatz an der B99 
Katschberg Straße

1.2 typische innerörtliche Nutzungsvielfalt X Wohnen, Tourismus

2. Ausstattung mit Versorgungs- und 
    Dienstleistungseinrichtungen (zentralörtliche 
    Einrichtungen)

X keine zentralörtlichen Einrichtungen

3. Schwerpunkte der Bevölkerungsentwicklung X nur 42 Einwohner, starker Bevölkerungsrückgang 
(-25% seit 2001)

4. innerhalb des Gemeindegebietes gut erreichbar X Lage an der B99 Katschberg Straße, keine 
Bushaltestelle im Ort 

5. innerörtliche Verdichtungspotenziale und 
    Baulandreserven, die für eine Weiterentwicklung 
    verfügbar sind

X einzelne Baulandreserven

Gesamtbeurteilung
Mühlbach erfüllt die Kriterien eines Siedlungsschwerpunktes nicht

8. Aschbach

umfasst das Wohnsiedlungsgebiet der Ortschaft Aschbach

Prüfkriterium ja nein Beurteilung

1.1 dichte, zusammenhängende Bebauung X kompakte Einfamilienhaussiedlung in Hanglage mit 
tlw. Freizeitwohnsitznutzung

1.2 typische innerörtliche Nutzungsvielfalt X Wohnen, Freizeitwohnsitze

2. Ausstattung mit Versorgungs- und 
    Dienstleistungseinrichtungen (zentralörtliche 
    Einrichtungen)

X keine zentralörtlichen Einrichtungen

3. Schwerpunkte der Bevölkerungsentwicklung X 57 Einwohner, leichter Einwohnerrückgang 
(-18% seit 2001)

4. innerhalb des Gemeindegebietes gut erreichbar X keine reguläre ÖV-Anbindung 
(nur Schülerverkehr)

5. innerörtliche Verdichtungspotenziale und 
    Baulandreserven, die für eine Weiterentwicklung 
    verfügbar sind

X einzelne Baulücken

Gesamtbeurteilung
Aschbach erfüllt die Kriterien eines Siedlungsschwerpunktes nicht
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9. Frankenberg

umfasst das Siedlungsgebiet am Frankenberg

Prüfkriterium ja nein Beurteilung

1.1 dichte, zusammenhängende Bebauung X
zusammenhängender Siedlungsbereich aus 
Einfamilienhäusern und Hofstellen, welcher sich über 
eine sonnseitige Hangschulter erstreckt  

1.2 typische innerörtliche Nutzungsvielfalt X Wohnen, Landwirtschaft

2. Ausstattung mit Versorgungs- und 
    Dienstleistungseinrichtungen (zentralörtliche 
    Einrichtungen)

X keine zentralörtlichen Einrichtungen

3. Schwerpunkte der Bevölkerungsentwicklung X 99 Einwohner, Bevölkerungswachstum 
(+32% seit 2001) dank eines Baulandmodells

4. innerhalb des Gemeindegebietes gut erreichbar X keine reguläre ÖV-Anbindung 
(nur Schülerverkehr)

5. innerörtliche Verdichtungspotenziale und 
    Baulandreserven, die für eine Weiterentwicklung 
    verfügbar sind

X einzelne Baulücken

Gesamtbeurteilung
Frankenberg erfüllt die Kriterien eines Siedlungsschwerpunktes nicht

Gemäß der vorangegangenen Prüfmethodik 
erfüllen folgende Ortschaften und Siedlungs-
bereiche die Kriterien eines Siedlungsschwer-
punktes:

Diese Ortschaften werden als Siedlungsschwer-
punkte gemäß § 10 K-ROG 2021 festgelegt. Die 
räumliche Abgrenzung der Siedlungs-
schwerpunkte erfolgt in der Plandarstellung des 
Entwicklungsplanes (siehe Anlage 3). 

4.4.      Festlegung

• Rennweg mit den ergänzenden 
Siedlungsschwerpunkten St. Georgen 
und Krangl

• St. Peter

• Gries 



Rennweg als attraktive Wohngemeinde und überregionaler Tourismusstandort

� Nutzung der Standortqualitäten (Verkehrsanbindung, Versorgungsstruktur, 
Naturraum, Freizeitinfrastruktur) zur Schaffung von bedarfsgerechtem, 
zentrumsnahem Wohnraum in den Siedlungsschwerpunkten

� Weiterentwicklung der Katschberghöhe als überregional bedeutende 
Tourismusdestination in der Winter- und Sommersaison

5 Ziele und Maßnahmen

5.1      Leitziel

Die Marktgemeinde Rennweg am Katschberg weist aufgrund der geographischen Randlage in den 
letzten Jahrzehnten eine stark rückläufige Bevölkerungsentwicklung auf. Ein Leitziel des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes ist es, diesem Trend entgegenzuwirken und die Marktgemeinde als 
Wohnstandort zu stärken. Die bestehenden Standortqualitäten, wie die hochrangige Verkehrsanbindung 
(A10 Tauernautobahn), die Infrastrukturausstattung (Bildung, Nahversorgung), die Freizeitmöglichkeiten 
und die landschaftlichen Vorzüge  bilden dafür eine solide Grundlage. Wesentlich für die Stabilisierung 
der Bevölkerungszahl ist der Erhalt sämtlicher öffentlicher Einrichtungen und der Versorgungs-
infrastruktur. Die Schaffung von neuem Wohnraum soll zukünftig überwiegend innerhalb der 
festgelegten Siedlungsschwerpunkte erfolgen, um die gut ausgestatteten Hauptsiedlungsbereiche zu 
stärken. Neben der vorherrschenden Einfamilienhausbebauung sollen zukünftig verstärkt leistbarere 
und flächensparendere Wohnformen angeboten werden, wie etwa Reihenhäuser oder Geschoßwohn-
bauten mit geförderten Miet- und Eigentumswohnungen. Dabei sollen die Bedürfnisse verschiedenster 
Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden (z.B. Starterwohnungen für junge Paare und Singles, 
betreubares Wohnen für ältere Gemeindebürger). Die bergbäuerlich geprägten Streusiedlungsbereiche 
in den Hanglagen sollen zum Schutz des Landschaftsbildes nur noch für den örtlichen bzw. familiären 
Bedarf baulich genutzt werden. 

Das zweite Leitziel der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg betrifft die Weiterentwicklung der 
Katschberghöhe als überregional bedeutende Tourismusdestination, sowohl in der Wintersaison als 
auch in der Sommersaison. Der Tourismus stellt den größten Wirtschaftssektor in der Marktgemeinde 
dar und bildet damit die Hauptgrundlage für die Wertschöpfung und den Wohlstand in der Region. Die 
touristische Entwicklung am Katschberg soll auf Basis des Masterplans Katschberghöhe 2022 erfolgen, 
welcher in einem umfassenden Planungsprozess unter Einbeziehung sämtlicher Stakeholder erarbeitet 
wurde. Als wesentliche Zielsetzungen wurden die Stärkung der Zwischensaison, die Erweiterung bzw. 
qualitative Verbesserung des Gästebettenangebotes, die Modernisierung und der behutsame Ausbau 
der Skigebietsinfrastruktur, die Schaffung von alternativen Freizeitmöglichkeiten, sowie die Erhöhung 
der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum festgelegt. Die Flächenpotenziale für diese Maßnahmen 
wurden unter Einbeziehung landschaftsplanerischer Expertise im touristischen Kernbereich am 
Katschberg festgelegt und in das vorliegende Örtlichen Entwicklungskonzept aufgenommen. Außerhalb 
dieses Kernbereichs liegt der Fokus auf dem Schutz der alpinen Natur- und Kulturlandschaft. 
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5.2.1.   Natur und Umwelt: Schutz der naturräumlichen Ressourcen und der freien Landschaft

� Klare Abgrenzung der Siedlungsgebiete
� Freihalten wichtiger Grünverbindungen und hochwertiger Böden
� Vermeidung störender Elemente im Landschaftsbild
� Besonders sorgsamer Umgang mit den naturschutzrechtlich geschützten Gebieten und den 

alpinen Landschaftsräumen im Allgemeinen
� Weitgehender Erhalt des natürlichen Flusslaufes der Lieser samt ihren Uferbereichen
� Schutz der Almgebiete vor baulicher Überformung durch entsprechend restriktive 

Bestimmungen im Generellen Bebauungsplan
� Erhalt kulturlandschaftlich wertvoller Elemente (z.B. Flurgehölze)
� Wahrung der natürlichen Schutzfunktion von Wäldern in Steilhangbereichen
� Umfassender Schutz des naturnahen Charakters des Pöllatales
� Beschränkung der baulichen Entwicklung in den kleineren Ortschaften außerhalb der 

Siedlungsschwerpunkte auf den örtlichen/familiären Bedarf

5.2.2.   Siedlungsraum: Kompakte Siedlungsstrukuren mit bedarfsgerechten Wohnformen

� Konzentration der Siedlungstätigkeit auf die festgelegten Siedlungsschwerpunkte 
� Innenentwicklung vor Außenentwicklung: Primäre Nutzung der innerörtlichen 

Potenzialflächen für die Siedlungsentwicklung (z.B. in St. Peter)
� Sicherstellung einer geordneten Erschließung und Bebauung von größeren Potenzialflächen 

durch Bebauungskonzepte oder Teilbebauungspläne
� Festlegung von Aufschließungsgebieten bei größeren Baulandreserven mit mangelnder 

Erschließung
� Prüfen der Baulandeignung in roten Gefahrenzonen, ggf. Rückwidmung 
� Vermeidung von Baulandausweisungen in Hangwasserabflussgassen
� Forcierung kompakter und flächensparender Siedlungsformen (z.B. Geschoßwohnbauten, 

Reihenhäuser), insbesondere im Hauptort und in St. Peter
� Bereitstellung leistbaren Wohnraums für junge Menschen (Mietwohnungen) und alternativer 

Wohnformen für ältere Gemeindebürger (z.B. Betreubares Wohnen)
� Behutsamer Umgang mit Streusiedlungsgebieten – bauliche Entwicklung nur für den 

örtlichen/familiären Bedarf, Erhalt der bergbäuerlichen Kulturlandschaft 
� Vermeidung weiterer Freizeitwohnsitze 

5.2.3.   Zentralörtliche Einrichtungen: Erhalt der zentralörtlichen Ausstattung des Hauptortes

� Langfristige Absicherung des Schulstandortes Rennweg (Elementar- und Sekundarstufe)
� Unterstützung des einzig verbliebenen Lebensmittelmarktes im Hauptort 
� Erhalt der öffentlichen Einrichtungen (z.B. Polizei, Schulen) als wichtige Arbeitgeber in der 

Gemeinde
� Errichtung eines Tourismuszentrums im Talbereich
� Ergänzung des Nahversorgungsangebotes in bisher fehlenden Branchen (z.B. Fleischerei, 

Tankstelle, Trafik)
� Stärkung der Gastronomiebetriebe als Frequenzbringer in den Ortskernen
� Ausbau der Gesundheitsversorgung (z.B. Betreubares Wohnen) 

5.2.4.   Tourismus: Weiterentwicklung der Top-Tourismusdestination Katschberg

� Umsetzung der Ziele des Masterplans Katschberghöhe 2022
� Ausbau und Qualitätsverbesserung des Gästebettenangebotes (4/5-Stern-Segment)
� Weiterentwicklung des Katschberges zu einer Ganzjahresdestination, Verbesserung des 

Angebotes in der Zwischensaison (Frühjahr und Herbst)
� Forcierung der Innenentwicklung durch Bestandssanierung, bauliche Verdichtung im Zentrum 

und Nutzung vorhandener Baulandreserven

5.2      Sachbezogene Ziele und Maßnahmen
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� Siedlungserweiterungen nur innerhalb der im ÖEK vorgesehenen Potenzialflächen und 
ausschließlich für gewerblich-touristische Nutzungen

� Modernisierung und Ergänzung der Skigebietsinfrastruktur (z.B. Enzianbahn)
� Schutz und Erhalt von Natur- und Kulturlandschaften außerhalb der touristischen 

Kernbereiche und Schipisten 
� Ausbau des Alternativangebotes im Winter (z.B. Langlaufloipe, Eislaufplatz, Tubingbahn, 

Funpark, Schitouren)
� Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

5.2.5.   Wirtschaft: Ausbau und Diversifizierung des Arbeitsplatzangebotes in der Gemeinde 

� Flächensicherung für die Ansiedelung von ortsverträglichen Gewerbebetrieben im Bereich 
des gewerblichen Eignungsstandortes an der Autobahnabfahrt

� Nutzung leerstehender Geschäftsflächen in den Ortskernen (z.B. für Büros oder 
Dienstleistungsunternehmen) 

� Ausbau des Arbeitsplatzangebotes in Zukunftsbranchen (z.B. Energiesektor) sowie in 
höherqualifizierten Berufen (z.B. Handwerksberufe)

� Forcierung von Ganzjahresarbeitsplätzen im Tourismus
� Stärkung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

5.2.6.   Energie: Ausbau der erneuerbaren Strom- und Wärmeversorgung

� Prüfung der Standorteignung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Einzelfall auf Basis der 
Kärntner Photovoltaikanlagen-Verordnung unter besonderer Berücksichtigung der 
Schutzwürdigkeit des Orts- und Landschaftsbildes sowie der Bodenwertigkeit, 
schwerpunktmäßig Nutzung von vorbelasteten Freiflächen und Dachflächen

� Ausbau des bestehenden Fernwärmenetzes, speziell im Hauptsiedlungsbereich der Gemeinde
� Ersatz von Öl- und Gasheizungen in Streusiedlungsbereichen durch dezentrale erneuerbare 

Wärmeträger (z.B. Pellets, Solar, Wärmepumpe)
� Errichtung von regionalen Kleinwasserkraftwerken
� Erlangung einer weitgehenden Energieautonomie 
� Reduktion des Energiebedarfs durch Sanierung von Bestandsgebäuden

5.2.7.   Mobilität: Rennweg als Ort der kurzen Wege

� Forcierung des Fuß- und Radverkehrs im kompakten Hauptsiedlungsbereich der 
Marktgemeinde (bauliche Maßnahmen, Markierung, Beschilderung)

� Erhalt der hohen Frequenz der Buslinie 5132, welche die öffentliche Anbindung an die 
umliegenden Zentren sicherstellt

� Anstreben einer fußläufigen Erreichbarkeit zentralörtlicher Einrichtungen durch kompakte 
Siedlungsentwicklung im Hauptort

� Verbesserung der Anbindung der Streusiedlungsgebiete durch Einführung eines Mikro-ÖV-
Systems sowie Beibehaltung des Schulbusverkehrs

� Beibehaltung des allgemeinen Fahrverbotes im Pöllatal und der elektrisch betriebenen Tschu-
Tschu-Bahn als ökologischen Zubringer 

� Ergänzung des Mountainbike-Streckennetzes durch Ausweisung weiterer offizieller Routen 
entlang bestehender Forst- und Almwege

� Förderung von Fahrgemeinschaften, insbesondere bei Berufspendlern (z.B. Schaffung von 
Pendlerparkplätzen)
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5.3.1.   Siedlungsschwerpunkt Rennweg

� Beibehaltung der kompakten Siedlungsstruktur durch enge Siedlungsgrenzen, 
welche sich überwiegend am Widmungsbestand orientieren 

� Beschränkung der Siedlungstätigkeit westlich der Lieser aufgrund der schattseitigen 
Hanglage sowie aufgrund von Erschließungsdefiziten

� Erstellung von Bebauungskonzepten bzw. Bebauungsplänen zur Sicherstellung einer 
geordneten Verwertung der Baulandreserven und Potenzialflächen im östlichen 
Siedlungsbereich, Entwicklung vom Bestand ausgehend (von innen nach außen) 

� Baulandausweisung im Nahbereich der B99 Katschberg Straße nur unter 
Berücksichtigung der Lärmsituation (vgl. Positionsnummer 1); 
ggf. Rücksichtnahme auf die Emissionen des Heizwerkes

� Forcierung verdichteter Wohnformen zur Stärkung der Funktion als Hauptort         
(z.B. Reihenhäuser, Geschoßwohnbauten)

� Gestalterische Aufwertung der Ortsdurchfahrt

Entwicklungsplan, Ausschnitt Siedlungsschwerpunkt Rennweg (Quelle: RPK ZT-GmbH)

5.3.      Ortsbezogene Ziele und Maßnahmen






















































































































































































































